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1. Allgemeine Rahmenbedingungen 

Die Fachmaturitätsarbeit (FMA) ist fester Bestandteil zum Erwerb des Fachmaturitätszeugnisses. Sie 
wird im vierten Jahr der Ausbildung oder des Praktikums verfasst, nach Erlangung des Fachmittelschul-
Ausweises. Die FMA wird durch eine Lehrperson der Stammschule (Berufsfelder Pädagogik, Musik und 
Gestalten und bei der kombinierten Fachmaturität Musik/Pädagogik und Gestalten/Pädagogik) und 
zusätzlich durch eine Person aus dem Praktikumsbetrieb (Gesundheit und Soziales) betreut. Der Betrieb 
unterstützt die Verfasserin bzw. den Verfasser beim praktischen Teil der Arbeit und stellt der Praktikan-
tin/dem Praktikanten insgesamt 10 halbe Tage Arbeitszeit für das Erstellen der FMA zur Verfügung. Die 
Stammschulen setzen verbindliche Termine für die Abgabe der Disposition (Empfehlung bei einjährigem 
Praktikum: Ende Oktober bis Mitte November; Kompetenz der betreuenden Lehrperson in Absprache 
mit dem Betrieb), die Abgabe der schriftlichen Arbeit und für die Präsentation der FMA. Es dürfen keine 
Partner- oder Gruppenarbeiten erstellt werden. 
 

2. Inhalt und Themen der FMA 

Die Inhalte und Themen sind je nach Berufsfeld unterschiedlich: 

 In den Berufsfeldern Gesundheit und Soziales wird ein konkreter Bezug zum gleichzeitig absolvierten 
Praktikum gefordert. Aus dieser Erfahrung heraus formuliert die Verfasserin bzw. der Verfasser eine 
Fragestellung, die zum Thema der FMA werden kann oder bearbeitet eine sich aus der Ausbildung 
ergebende Fragestellung. 

 In den Berufsfeldern Musik und Gestalten kann eine musikalische bzw. gestalterische Arbeit oder 
eine reine Theoriearbeit abgegeben werden. Bei der Wahl der kombinierten Fachmaturität wird im 
ursprünglich gewählten Berufsfeld die FMA erstellt. 

 Im Berufsfeld Pädagogik wird ein Thema gewählt, das aus dem Bereich der Pädagogik stammt oder 
sich aus den Fächern der Allgemeinbildung ergibt (nach Möglichkeit mit pädagogischem Bezug). 

 Ein praktischer Teil muss vorhanden sein. 
 
Es ist in allen Berufsfeldern möglich, die im zweiten Jahr der Fachmittelschule (FMS) geschriebene 
selbstständige FMS-Arbeit in Fragestellung und Inhalt zu erweitern bzw. zu vertiefen. Die FMA verlangt 
einen Arbeitsprozess, der bewusst eigenständig geführt und reflektiert werden soll. Nach der Wahl des 
Themas formuliert die Verfasserin, der Verfasser eine dazu passende Leitfrage. Wahl des Themas und 
der Leitfrage geschieht in Absprache mit der (den) Betreuungsperson(en). 
 

3. Arbeitsjournal 

Die Verfasserin, der Verfasser führt ein Journal ihrer bzw. seiner Arbeit im Zusammenhang mit der FMA. 
Im Arbeitsjournal werden die einzelnen Arbeitsschritte, Erfahrungen und Erkenntnisse notiert. Die Er-
gebnisse werden darin kritisch reflektiert. 
Das Arbeitsjournal bildet die Grundlage für die Besprechungen mit der (den) Betreuungsperson(en) der 
FMA und wird mit der schriftlich/praktischen Arbeit abgegeben. 
 

4. Betreuung 

Für die Betreuung gilt grundsätzlich das "Holprinzip" für die Verfasserin bzw. den Verfasser. 

 Die Betreuungsperson der FMS unterstützt die Verfasserin bzw. den Verfasser methodisch und be-
spricht zu vereinbarten regelmässigen Terminen die Fortschritte bzw. die Probleme der Arbeit. Sie 
bewertet am Schluss anhand des Rasters den Prozess, die schriftlich/praktische Arbeit und die Prä-
sentation. In einem Gespräch wird die Bewertung der Arbeit bekannt gegeben. 

 In den Berufsfeldern Gesundheit und Soziales unterstützt die Betreuungsperson der Betriebe die 
Verfasserin, den Verfasser. Sie beurteilt den inhaltlichen Teil, ist bei der Präsentation anwesend und 
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nimmt an deren Bewertung teil. Auf Wunsch der Betreuungsperson des Betriebs beurteilt sie auch 
anhand des Rasters den Prozess.  

 In den Berufsfeldern Musik und Gestalten (auch bei der kombinierten Fachmaturität) ist zwingend 
eine Betreuungsperson aus dem entsprechenden Berufsfeld zu wählen. 

Die Betreuung umfasst folgende fünf Schritte: 
1. Unterstützung bei der Themeneingrenzung und Projektskizze 
2. Rücksprache über die Disposition 
3. Beurteilung der FMA 
4. Unterstützung bei der Planung der mündlichen Präsentation (Holprinzip) 
5. Rückmeldung zur Beurteilung der FMA 
 
Wenn von Seiten des Betriebs schwerwiegende Probleme während des Praktikums oder während des 
Schreibens der Fachmaturitätsarbeit festgestellt werden, ist der Kontakt mit der betreuenden Lehrper-
son und der zuständigen Prorektorin oder dem zuständigen Prorektor frühzeitig aufzunehmen.  
 

5. Form und Umfang der FMA 

Die Form der schriftlichen FMA orientiert sich an den formalen Kriterien für das wissenschaftliche Ar-
beiten. Sie kann auf die abgeschlossene selbstständige FMS-Arbeit aufbauen oder einen ganz neuen 
Themenbereich darstellen. Das selbstständige Arbeiten steht auch bei der FMA im Vordergrund. Im 
Berufsfeld Gesundheit oder Soziales sollen inhaltlich Erfahrungen aus dem gleichzeitig absolvierten 
Praktikum thematisiert, gesellschaftliche und kulturelle Phänomene analysiert und interpretiert wer-
den. 
Musische Fachmaturitätsarbeiten können im Berufsfeld Musik oder Gestalten erarbeitet werden.  
 

 Die Arbeit teilt sich zwingend in einen theoretischen und einen praktischen Teil. 

 Grundlegendes Wissen wird mit Hilfe einer adäquaten Auswahl an Fachliteratur und von vertrau-
enswürdigen Internetquellen aufgearbeitet und in der Arbeit dargestellt. 

 Die Darstellung muss verständlich, nachvollziehbar und überprüfbar sein. Sie muss sich auf die wich-
tigsten Inhalte und anerkannten Fakten des Fachgebietes stützen.  

 Experimente, Untersuchungen und Beobachtungen müssen einleuchtend belegt und eigene Überle-
gungen begründet werden. 

 Aussagen anderer Personen müssen klar erkenntlich von den eigenen Überlegungen und Folgerun-
gen unterschieden werden. Das erfordert korrektes Zitieren und genaue Quellenangaben. 

 
Der Ablauf der Fachmaturitätsarbeit teilt sich in drei Phasen ein: 
1. Themenfindung und Erarbeitung der Disposition 
2. Erstellen der Arbeit, des Produkts 
3. Präsentation der Arbeit, des Produkts 
 
Bei einer wissenschaftlichen FMA umfasst der schriftliche Teil mindestens 3'000 Wörter ohne Inhalts-
verzeichnis, Quellennachweis und Anhang. Die musischen Arbeiten sind das Produkt einer intensiven 
Auseinandersetzung mit der Thematik, einer hochstehenden gestalterischen oder musikalischen Aus-
drucksform. Schriftliche wie musische Arbeiten werden mit einem Begleitjournal dokumentiert. Das 
Journal gibt Einblick in den Prozess; es muss Aussenstehenden gezeigt werden können (kein persönli-
ches Tagebuch). Bei musischen Arbeiten kann nach Absprache der Betreuungsperson mit der Verfasse-
rin bzw. dem Verfasser ein theoretischer schriftlicher Teil verlangt werden. 
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5.1. Aufbau 

Der Aufbau einer schriftlichen Arbeit umfasst in der Regel folgende Punkte, wobei Abweichungen je 
nach Fragestellung möglich oder sogar nötig sind. Eine zu starke Gliederung mit Untertiteln ist zu ver-
meiden.  
 
1. Titelblatt 
2. Inhaltsverzeichnis 
3. Vorwort (evtl.) 
4. Einleitung 
5. Hauptteil 
6. Schlussteil 
7. Abbildungs- und/oder Tabellenverzeichnis 
8. Quellenverzeichnis 
9. Anhang 
10. Persönliche Deklaration 
 

Titelblatt 

Die folgenden Elemente gehören auf das Titelblatt: 

 Titel der FMA 

 Bezeichnung: Fachmaturitätsarbeit 

 Name der Verfasserin, des Verfassers und Angabe des Berufsfeldes 

 Name der betreuenden Person(en) (der Fachmittelschule und bei Gesundheit und Soziales Betreu-
ungsperson Praktikumsbetrieb) 

 Name der Stammschule FMS 

 Datum des Abgabetermins 
 

Inhaltsverzeichnis 

Der Inhalt wird übersichtlich in Kapitel und Unterkapitel gegliedert und die Seitenzahlen angegeben. 
 
Vorwort (eventuell, sonst Motivation an den Anfang der Einleitung setzen) 

Im Vorwort wird die Motivation zu diesem Themenbericht dargestellt und eventuell der Dank an unter-
stützende Personen erwähnt.  
 
Einleitung 

In der Einleitung werden das Thema, die Leitfrage oder die Teilfragen und die Problemstellung erläutert 
und der Bezug zum Praktikum hergestellt, falls ein solches absolviert wird. Ebenso werden der Aufbau 
der Arbeit und die Methoden und Hilfsmittel erläutert. 
 
Hauptteil 

In den Kapiteln und Unterkapiteln des Hauptteils wird das aus Literatur, Internetrecherche usw.  erar-
beitete Wissen dargestellt. In einem zweiten Schritt wird die Anwendung auf die im Praktikum gemach-
ten Erfahrungen bzw. auf die Realität, die Praxis gezeigt. Beobachtungen und Untersuchungen können 
zu einer Analyse von Theorie und Praxis führen. Ein dritter Schritt zeigt Lösungen oder Antworten zur 
Problemstellung auf und erläutert im Falle einer Lösung eine mögliche Praxistauglichkeit. 
 
Schlussteil 
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Im Schlussteil, der mehrere Unterkapitel umfassen kann, wird versucht die Leitfrage unter Zuhilfenah-
me der vorgängig gemachten Aussagen explizit zu beantworten. Es wird auch erwartet, dass das vorlie-
gende Ergebnis von der Verfasserin, dem Verfasser reflektiert wird. Im Schlussteil wird die Arbeit zu-
sammenfassend abgeschlossen und der persönliche Erfahrungsgewinn eingebracht. 
 

 

Abbildungs-, und/oder Tabellenverzeichnis 

Alle Angaben über die Herkunft der Abbildungen und Tabellen werden am Schluss zusammengestellt. 
 
Quellenverzeichnis 

Die verwendete Literatur, die Internetseiten (wenn kein Verfasser bekannt ist, die Web-Adresse) und 
die Adressen der Interviewpartner werden alphabetisch nach Verfassern zusammengestellt.  
 
Anhang 

Dem Anhang werden Dokumente zugewiesen, auf die in der Arbeit Bezug genommen wird, die jedoch 
zu umfangreich sind, um sie in die FMA zu integrieren. So gehören in den Anhang z.B. Detailauswertun-
gen von Umfragen, Niederschriften von Interviews, Radiosendungen, Filmen usw. Ein Anhang ist nicht 
unbedingt erforderlich. 
 
Persönliche Deklaration 

Die Verfasserin bzw. der Verfasser erklärt auf diesem Dokument, dass sie bzw. er die Arbeit selbststän-
dig durchgeführt und verfasst hat und alle verwendeten Quellen aufgeführt sind. Die Selbstständig-
keitserklärung wird am Schluss der Arbeit aufgeführt, mit Ort und Datum versehen und persönlich un-
terschrieben (siehe Vorlage im Anhang).  
 
5.2. Zitieren und Anmerkungen 

Grundsätzlich gilt: Fremde Gedanken müssen belegt werden. Es wird vorausgesetzt, dass die wichtigs-
ten Quellen zum Thema (Bücher, Zeitschriften, Internetseiten) konsultiert und in die Arbeit eingebracht 
werden. Verwendete Quellen müssen folgendermassen kenntlich gemacht werden:  

 Wörtliche Zitate: Wenn aus einer Quelle eine Textstelle wörtlich übernommen wird, muss diese 
mit Anführungszeichen kenntlich gemacht und mit einer Fussnote angegeben werden, woher sie 
stammt. „An der Formulierung des Zitats darf inhaltlich und grammatikalisch nichts geändert wer-
den, auch Satzzeichen und Hervorhebungen sind zu übernehmen.“1 

 Sinngemässe Zitate: Wenn im Zitat etwas ausgelassen werden soll, müssen drei Auslassungspunkte 
mit eckigen Klammern gesetzt werden: *…+. Bei der Fussnote können sich die  Angaben auf den 
Namen und die Seitenzahl beschränken.  

 Zusammenfassungen: Werden Texte nach verschiedenen Werken zusammengefasst, wird z.B. ge-
schrieben: „Die folgende Zusammenfassung ist nach Meier, S. 120-124, und Müller, S. 1-7.“ Aller-
dings sollte die häufige Verwendung von Zusammenfassungen vermieden werden, da diese die Ei-
genständigkeit der eigenen Ideen in Frage stellt.  

                                                
1 Eschenmoser, S. 8. 



Leitfaden zur Fachmaturitätsarbeit FMS des Kantons St.Gallen 

7 

 Mittels Fussnoten können in so genannten Anmerkungen auch weitere Informationen, Erläuterun-
gen oder Erklärungen (Begriffe) beigefügt werden. Anmerkungen sollten eher zurückhaltend ver-
wendet werden.2 

 Wikis wie Wikipedia usw. sind nicht zitierfähig und deshalb als Quelle zu vermeiden. 
 
5.3. Quellenverzeichnis 

In diesem Teil müssen alle Quellen (Definition siehe 5.1) aufgeführt werden, aus denen Informationen 
und wichtige Aussagen bezogen oder mit denen gearbeitet wurden. Allgemeine Lexika oder Handbü-
cher wie der Duden müssen nicht genannt werden, es sei denn, anhand dieser Werke wird etwas be-
legt.  
 
Es gibt verschiedene Arten, die Quellen aufzulisten; die gewählte Art ist teilweise abhängig vom Charak-
ter der Arbeit. Wichtig ist, dass eine bestimmte Systematik verwendet und diese in der ganzen Arbeit 
beachtet wird. Nachfolgend ist eine Möglichkeit aufgezeigt: 
 
Gedruckte Medien 

Die Auflistung erfolgt alphabetisch, und zwar folgendermassen: 

 Name vorangestellt, dann Komma und Vorname der Autorin/des Autors, Doppelpunkt 

 Titel und eventuell Untertitel, kursiv 

 Auflage, gegebenenfalls Titel der Reihe oder Serie mit Nummer 

 Erscheinungsort, nach Doppelpunkt Verlag und Erscheinungsjahr 
 
Diese einzelnen bibliographischen Teile werden durch Punkte getrennt. 
Bei Büchern sind alle notwendigen Angaben auf dem Titelblatt oder dessen Rückseite aufgeführt. 
 
Beispiele: 
 
a) ein Autor: 

Dieckmann, Hans: Gelebte Märchen, Lieblingsmärchen der Kindheit, mit einem Vorwort von Bruno 
Bettelheim. Erweiterte und überarbeitete Neuauflage. Zürich: Kreuz 1991. 

 
b) zwei Autoren: 

Mickel, Wolfgang; Wiegand, Berthold: Geschichte Politik und Gesellschaft. 2. Auflage. Berlin: Cor-
nelsen Verlag 1993. 

 
c) mehr als 2 Autoren:  
 Maier, Hans u.a.: Hausaufgaben leicht gemacht, Hamburg: Lüdgers 2007.  
 
d) Artikel aus einer Sammlung: 

Colpe, Carsten: „Religion und Mythos im Altertum”, In: Colpe, Carsten und Schmidt-Biggemann, 
Wilhelm (Hrsg.): Das Böse, Eine historische Phänomenologie des Unerklärlichen. suhrkamp taschen-
buch wissenschaft 1078. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, S. 13-89. 

 
e) Zeitungsartikel: 

Hollenstein, Roman: „Architektur als Entertainment – New York zelebriert den Architekten, Frank O. 
Gehry“, In: Neue Zürcher Zeitung vom 7. Juli 2001, S. 43 
(oder mit Internetadresse: URL: http://www.nzz.ch/2001/07/07/fe/page-article7I8WA.html) 

                                                
2 Viele Anmerkungen behindern den Lesefluss, was in der Regel als unangenehm empfunden wird. Es gilt nicht der Grundsatz: 

Je mehr Anmerkungen, desto wissenschaftlicher. 
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f) Zeitschriftenartikel: 

Morgenthaler, Jan (Text); Luckner, Silvia (Bilder): „Mein Blut beginnt zu kochen – Der Dichter Wole 
Soyinka gilt als ‚Shakespeare Afrikas‘“, In: Das Magazin Nr. 33 vom 18.-24. August 2001, S. 38-45. 

 
g) Nachschlagewerk: 

dtv-Lexikon in 20 Bänden. Mannheim und München: F. A. Brockhaus GmbH und Deutscher Ta-
schenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 1997. (Band 19: Tus-Wek) 
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Elektronische Medien 

Grundsatz: Alles angeben, was der eindeutigen Identifizierung dient. Alle Texte, die aus dem Internet 
bezogen und in der Arbeit verwendet werden, sind auf CD oder Stick der Arbeit beizule-
gen. 

 

a) Radio und Fernsehen: Name der Sendung, Sender, Datum und Zeit der Ausstrahlung, Dauer. 
 
 „Das Geheimnis der Wasserschlange“, ARD, Dienstag, 2.1.01, 10.30 Uhr, Dauer: 15 Minuten 
 
b) Internet: Falls möglich nach Name und Vorname ordnen, ansonsten nach dem Titel des Beitrags 

URL. Abrufdatum. 
 

 Villiger Heilig, Barbara: „Shakespeare im Schafspelz – Etikettenschwindel": Karin Beier mit ‚Mass 
für Mass‘ am Wiener Burgtheater. http://www.nzz.ch/2007/04/30/fe/articleF54RA.html. 30.4.07 

c) E-Mails: Name, Vorname, E-Mail-Adresse. Datum. 
 

 Meier, Hans, hmeier@hist.unizh.ch. 24.5.07 
 
Interviews 

Zeitzeugen, Fachleute o. Ä. 
 
Name, Vorname, evtl. Funktion, Wohn- oder Arbeitsort, Datum des Interviews, evtl. Dauer. 
 
Bronfen, Elisabeth, Professorin, Universität Zürich; Interview vom 14. Juni 2004. 
Koller, Arnold, alt Bundesrat, Appenzell; Interview vom 20. Juli 2004. 
 
Zusätzlich ist – nach Absprache mit der betreuenden Lehrkraft – das Interview aufzunehmen und auf CD 
oder Stick beizulegen sowie wortwörtlich zu transkribieren (verschriftlichen). 
 
5.4. Tabellen und Abbildungen 

Jede Darstellung (Tabelle, Abbildung, Grafik) wird in einer Legende erläutert und nummeriert (z.B. Abb. 
1 oder Tab. 1). Falls sie übernommen ist, muss die Quelle unmittelbar darunter oder im Abbildungsver-
zeichnis am Ende der Arbeit angegeben werden. Wichtig ist eine Bezugnahme auf die Darstellung im 
Text, in der die Rolle oder der Zweck der Darstellung erläutert wird.  
 
5.5. Sprache und Darstellung 

Die FMA wird auf Deutsch oder nach Absprache mit der Betreuungsperson in einer anderen Unter-
richtssprache verfasst. Es wird ein fehlerfreier und gut verständlicher Text erwartet, der gedanklich 
logisch aufgebaut ist.  
 
Die FMA ist auf dem Computer zu schreiben. Bei der Textgestaltung ist zu beachten, dass der Inhalt 
Vorrang vor der Gestaltung hat. Es ist empfehlenswert, sich auf wenige Schriftarten zu beschränken. 
Zum Herausheben besonders wichtiger Stellen eignen sich Kursivschrift oder Fettsatz, nicht aber Un-
terstreichungen. Empfohlen wird eine gute lesbare Schrift mit der Schriftgrösse 11 (Arial), 12 (Times) 
und 12 (Calibri). 
Bei Unsicherheiten in Bezug auf die Form ist mit der betreuenden Lehrperson Kontakt aufzunehmen. 
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5.6. Umfang 

Der Umfang der FMA umfasst ca. 3'000 Wörter (ohne Inhalts- und Quellenverzeichnis). In diesem Um-
fang ist das Arbeitsjournal nicht mitgerechnet. Falls eine musische Arbeit abgegeben wird, reduziert 
sich unter Umständen der schriftliche Teil. Die genauen Angaben werden in Absprache mit der betreu-
enden Lehrperson definiert. Falls die Arbeit zu wenige Wörter umfasst, werden bis zu 8 Punkte abgezo-
gen. 
 
5.7. Abgabe 

In den Berufsfeldern Pädagogik, Musik, Gestalten und kombinierte Fachmaturität werden zwei Exemp-
lare und das Arbeitsjournal abgeben. Je ein Exemplar geht direkt an den Betreuer/die Betreuerin der 
Stammschule und eines ist im Sekretariat der Stammschule abzugeben.  
In den Berufsfeldern Gesundheit und Soziales werden drei Arbeiten und das Arbeitsjournal verlangt. 
Eine davon geht direkt an die betreuende Lehrperson der Stammschule, eine direkt an den Betreuer im 
Betrieb und eine an das Sekretariat der Stammschule.  Dies kann persönlich oder per Post geschehen. 
Der Termin der Abgabe ist verbindlich. Für Postsendungen gilt der Poststempel.  
Jedem Exemplar ist eine auf CD gebrannte pdf-Datei  der schriftlichen Arbeit hinten in der Arbeit beizu-
legen. Die auf dem Sekretariat abgegebenen Arbeiten bleiben im Besitz der Schule.  
Falls die schriftliche/praktische Arbeit nicht rechtzeitig abgegeben wird, werden bis zu 15 Punkte abge-
zogen. 
 

6. Präsentation 

Mit der mündlichen Präsentation wird überprüft, ob der Schüler / die Schülerin fähig ist, einen klar ge-
gliederten Überblick der Arbeit zu vermitteln sowie den Arbeitsprozess und dessen Ergebnisse kritisch 
zu beurteilen.  
 
Ein genügend bewerteter schriftlicher Teil ist Vorraussetzung für die Zulassung zur mündlichen Präsen-
tation.  
 
Die Präsentation dauert 10 Minuten. Am Ende der Präsentation müssen Fragen der betreuenden Lehr-
kraft (und der Person Praktikum) fachlich kompetent beantwortet werden können (5 Minuten).  
Die Expertin bzw. der Experte (wird von der FMS aufgeboten, z.B. Aufsichtskommission) führt ein Pro-
tokoll über den Verlauf der Präsentation. Die Betreuungsperson FMS beurteilt zusammen mit der 
Betreuungsperson des Praktikumsbetriebs und macht einen Vorschlag für die gemeinsam festzusetzen-
de Prüfungsnote. Der Betreuungsperson FMS obliegt die Leitung der Beurteilungsgruppe. 
Im Berufsfeld Pädagogik, Musik und Gestalten, sowie der kombinierten FM Musik und Pädagogik bzw. 
Gestalten und Pädagogik nimmt neben der Betreuungsperson der FMS die gewählte Expertin bzw. der 
gewählte Experte teil. 
Bei einer Powerpoint – Präsentation muss unmittelbar vor den Präsentationen den beurteilenden Per-
sonen und dem Experten/ der Expertin ein Ausdruck abgegeben werden. (d.h. doppelte Ausführung in 
den Berufsfeldern Pädagogik, Musik und Gestalten, dreifache Ausführung in den Berufsfeldern Gesund-
heit und Soziales)  
Falls die Zeit nicht eingehalten wird, werden bis zu 6 Punkte abgezogen. Dies gilt sowohl für Zeitunter-
schreitungen als auch für Zeitüberschreitungen.  

 



Leitfaden zur Fachmaturitätsarbeit FMS des Kantons St.Gallen 

11 

7. Bewertung 

Schema für die Notengebung nach Bonati und Hadorn3 
 

Kognitives Niveau Leistung Note 

Reproduktion ein Problem erfassen und korrekt nach Literatur darstellen 4 

(genügend) 

Einfacher Transfer eine eigene Fragestellung/gestalterische Idee/konstruktive 
Idee/organisatorische Absicht entwickeln, umsetzen und die Re-
sultate mit Sekundärliteratur in Beziehung bringen 

5 

(gut) 

Komplexer Transfer (Un-
tersuchung und Organisa-
tion einer Veranstaltung) 

selbstständig ein fachliches Verfahren entwickeln, die Resultate 
übersichtlich auf den Punkt bringen und die Ergebnisse in einem 
grösseren Zusammenhang beleuchten 

6 

(ausgezeichnet) 

Komplexer Transfer (krea-
tive und technische Pro-
duktion) 

selbstständig ein künstlerisches oder technisches Produkt gestal-
ten, das anspruchsvollen inhaltlichen und formalen  Kriterien 
genügt, das eigene Tun reflektieren und in einen grösseren Zu-
sammenhang stellen 

 
 
 
Gewichtung der FMA-Teile für natur- und geisteswissenschaftliche Fachmaturitätsarbeiten 
 

Leistungsbereich Gewichtung 

Produkt 50 Prozent 

Arbeitsprozess 25 Prozent 

Präsentation 25 Prozent 

 
 
 
Gewichtung der FMA-Teile für musische Fachmaturitätsarbeiten 
 

Leistungsbereich Gewichtung 

Produkt 50 Prozent 

Arbeitsprozess 30 Prozent 

Präsentation 20 Prozent 

 

                                                
3 Bonati, Peter; Hadorn, Rudolf: Matura- und andere selbständige Arbeiten betreuen. 1. Auflage. Bern: h.e.p. verlag ag 2007, S. 
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7.1. Bewertungsbogen für natur- und geisteswissenschaftliche Fachmaturitätsarbeit: Prozessbeurteilung 

 
Verfasser/in: 

 
Titel der Arbeit: 

 Formale Kriterien  Inhaltliche Kriterien   

 Gewichtungsfaktoren 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

Pte theoretische Auseinander-
setzung 

Analyseprozesse Begleitjournal Betreuungsgespräche Engagement 

6 sehr umfangreiche und 
breite Theoriesammlung 
und Auseinandersetzung 

sehr intensiver Prozess, 
umfassend und logisch 

umfassend, lückenlos und 
logisch 

sehr gut vorbereitete und 
konstruktive Gespräche 

ausgezeichnete Arbeit als 
Resultat eines beachtli-
chen Efforts 

5 umfangreiche Theorie-
sammlung und gute Ausei-
nandersetzung 

intensiver Prozess, wich-
tigsten Analysen, nachvoll-
ziehbar 

Hauptteil lückenlos, 
zweckmässige Gliederung 

gute Gespräche, Offenheit 
vorhanden 

gute Resultate mit ange-
messenem Einsatz 

4 theoretische einfache 
Auseinandersetzung  

Analyse vorgenommen, 
Erkenntnisse etwas einfach 

vereinzelte Lücken im 
Aufbau, nicht immer sach-
dienliche Gliederung 

Gespräche nur auf Verlan-
gen der Lehrperson, nur 
bedingte Offenheit 

Resultat und Einsatz genü-
gend 

3 lückenhafte Theoriesamm-
lung, Auseinandersetzung 
praktisch nicht vorhanden 

Analyse praktisch nicht 
vorhanden, nur wenige 
Erkenntnisse 

grössere Lücken in einem 
der Teile oder unzweck-
mässige Schwerpunktwahl 

Gespräche nur auf Verlan-
gen der Lehrperson, keine 
konstruktive Offenheit 

ungenügendes Resultat 
und/oder geringes Enga-
gement 

2 sehr lückenhafte Theorie-
sammlung, keine Ausei-
nandersetzung 

Analyse praktisch nicht 
vorhanden, keine Erkennt-
nisse  

Hauptteil unvollständig, 
Struktur nur ansatzweise 
erkennbar 

Gespräche nur auf Druck 
der Lehrperson, keine 
Offenheit 

Interesselosigkeit oder 
Bequemlichkeit kenn-
zeichnen die Arbeit 

1 keine Theoriesammlung, 
keine Auseinandersetzung 

keine Analyse, keine Er-
kenntnisse 

fehlende Hauptbestandtei-
le, keine Struktur erkenn-
bar 

es fanden keine Gespräche 
statt 

kein Interesse, Bequem-
lichkeit, Engagement 
überhaupt nicht vorhan-
den 

 Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 

  
Gesamtpunktzahl: 

 
(Note=Punktzahl:10) 

 
Note: 
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7.2. Bewertungsbogen für musische Fachmaturitätsarbeit: Prozessbeurteilung 

 
 
 
Verfasser/in: 

 
Titel der Arbeit: 

 Formale Kriterien  Inhaltliche Kriterien   

 Gewichtungsfaktoren 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

Pte theoretische Auseinander-
setzung 

Analyseprozesse Begleitjournal Betreuungsgespräche Engagement 

6 sehr Umfangreiche und 
breite Theorie- und Mate-
rialsammlung und Ausei-
nandersetzung 

sehr intensiver Prozess, 
umfassend und logisch 

umfassend, lückenlos und 
logisch 

sehr gut vorbereitete und 
konstruktive Gespräche 

ausgezeichnete Arbeit als 
Resultat eines beachtli-
chen Efforts 

5 umfangreiche Theorie und 
Materialsammlung und 
gute Auseinandersetzung 

intensiver Prozess, wich-
tigsten Analysen, nachvoll-
ziehbar 

Hauptteil lückenlos, 
zweckmässige Gliederung 

gute Gespräche, Offenheit 
vorhanden 

gute Resultate mit ange-
messenem Einsatz 

4 theoretische Auseinander-
setzung einfach, verschie-
dene Materialen vorhan-
den 

Analyse vorgenommen, 
Erkenntnisse etwas einfach 

vereinzelte Lücken im 
Aufbau, nicht immer sach-
dienliche Gliederung 

Gespräche nur auf Verlan-
gen der Lehrperson, nur 
bedingte Offenheit 

Resultat und Einsatz genü-
gend 

3 lückenhafte Theoriesamm-
lung, Auseinandersetzung 
praktisch nicht vorhanden, 
Materialsammlung fehlt 
praktisch 

Analyse praktisch nicht 
vorhanden, nur wenige 
Erkenntnisse 

grössere Lücken in einem 
der Teile, oder unzweck-
mässige Schwerpunktwahl 

Gespräche nur auf Verlan-
gen der Lehrperson, keine 
konstruktive Offenheit 

ungenügendes Resultat 
und/oder geringes Enga-
gement 

2 sehr lückenhafte Theorie-
sammlung, keine Ausei-
nandersetzung, keine 
Materialsammlung 

Analyse praktisch nicht 
vorhanden, keine Erkennt-
nisse  

Hauptteil unvollständig, 
Struktur nur ansatzweise 
erkennbar 

Gespräche nur auf Druck 
der Lehrperson, keine 
Offenheit 

Interesselosigkeit oder 
Bequemlichkeit kenn-
zeichnen die Arbeit 

1 keine Theoriesammlung, 
keine Auseinandersetzung, 
keine Materialsammlung 

keine Analyse, keine Er-
kenntnisse 

fehlende Hauptbestandtei-
le, keine Struktur erkenn-
bar 

es fanden keine Gespräche 
statt 

kein Interesse, Bequem-
lichkeit, Engagement 
überhaupt nicht vorhan-
den 

 Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 

  
Gesamtpunktzahl: 

 
(Note=Punktzahl:10) 

 
Note: 
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7.3. Bewertungsbogen für natur- und geisteswissenschaftliche Fachmaturitätsarbeit: Produktbeurteilung 

 
Verfasser/in: 

 
Titel der Arbeit: 

 Formale Kriterien  Inhaltliche Kriterien    Generelle Bewertung 

 Gewichtungsfaktoren 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

Pte Verzeichnisse und 
Quellenverweise 

Sprache Aufbau und Gliederung Fragestellung und 
Problembewusstsein 

Methodenwahl und 
Methodenumsetzung 

Informationsverarbei-
tung/Transfer 

Originalität (Eigenleistung) 

6 ausgesprochen über-
sichtlich, korrekt, voll-
ständig 

keinerlei Beanstan-
dung im Blick auf 
Ausdruck, Grammatik 
und Orthographie, 
verständlich und 
gewandt 

umfassend, lückenlos 
und logisch, gute 
Schwerpunktwahl 

originelle, klare Frage-
stellung; umfassende, 
ausgewogene Umset-
zung 

vertieftes Methoden-
verständnis, beachtli-
che methodische 
Raffinesse 

relevante, eigenständige, vielfäl-
tige und aktuelle Informations-
verarbeitung, Ergebnisse in 
grösseren Zusammenhang 
gestellt, komplexer Transfer 

reich an eigenen, originel-
len Ideen 

5 korrekt und vollständig wenige Beanstandun-
gen im Blick auf Aus-
druck, Grammatik und  
Orthografie, verständ-
lich 

Hauptteil lückenlos, 
zweckmässige Gliede-
rung 

klare Fragestellung, 
gute Bearbeitung 

gute Methodenwahl 
und Kenntnisse 

Informationsverarbeitung nach-
vollziehbar, sorgfältig, systema-
tisch, widerspruchsfrei, Aussa-
gen diskutiert, guter Transfer 

originelle Ideen und An-
sätze 

4 kleinere Lücken oder 
zu wenig systematisch 

einige Ungereimthei-
ten, diverse Fehler, 
jedoch verständlich 

vereinzelte Lücken im 
Aufbau, nicht immer 
sachdienliche Gliede-
rung 

Fragestellung eher 
unscharf oder Umset-
zung unpräzis 

einfache, aber korrek-
te Methodenverwen-
dung 

Inform.verarb. widerspruchsfrei, 
nötige Teile aufeinander bezo-
gen, Aussagen angemessen 
beurteilt 

Ideen vorhanden, z. T. 
aber nur oberflächliche 
genutzt 

3 lückenhaft und unsys-
tematisch 

schwer verständlich, 
viele Fehler, inhomo-
gener Stil 

grössere Lücken in 
einem der Hauptteile,  
unzweckmässige 
Schwerpunktwahl 

Fragestellung un-
scharf und Umsetzung 
unpräzis 

methodisch unbehol-
fen, mit Unklarheiten 
und Fehlern behaftet 

Informationsverarbeitung un-
vollständig, wenig relevant, 
Verknüpfung Theorie- Praxis 
fehlt 

gedankliche Eigenleistung 
gering 

2 nachlässig, mit gravie-
renden Lücken 

z. T. fragmentarisch 
oder unverständlich, 
sehr viele Fehler 

Hauptteil unvollständig, 
Struktur nur ansatzwei-
se erkennbar 

Fragestellung diffus, 
Umsetzung unzweck-
mässig 

Methoden unzweck-
mässig und Anwen-
dungen fehlerhaft 

mit gravierenden Lücken, unsys-
tematisch, widersprüchlich 

ideenloses Stückwerk 

1 unkorrekt, fehlend unverständlich, sehr 
viele Fehler 

fehlende Hauptbe-
standteile, keine Struk-
tur erkennbar 

Fragestellung unge-
eignet, Umsetzung 
unbrauchbar 

naiv, methodisch klar 
ungenügend 

unkorrekt, fehlend keine Eigenleistung er-
kennbar 

Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 
  

Gesamtpunktzahl: 
zu spät  -15 Pte. 
zu wenig Worte -8 
Pte. 

 
(Note=Punktzahl:12) 

 
Note: 

   



Leitfaden zur Fachmaturitätsarbeit FMS des Kantons St.Gallen 

15 

7.4. Bewertungsbogen für gestalterische Fachmaturitätsarbeit: Produktbeurteilung 

 
Verfasser/in: 

 
Titel der Arbeit: 

 Formale Kriterien   Inhaltliche Kriterien  Generelle Bewertung 

 Gewichtungsfaktoren 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Pte Form 
 

Farbe Material thematische Auseinander-
setzung, Theorie 

Entwicklung am Objekt Originalität (Eigenleistung) 

6 sehr klare und entwickelte 
Form, widerspiegelt Ausei-
nandersetzung 

gekonnt und sehr überlegt 
eingesetzt 

sehr umfangreiche Materi-
alkenntnisse, gekonnt 
genutzt und eingesetzt 

originelle, klare Fragestel-
lung; umfassende, ausge-
wogene Umsetzung, um-
fangreicher Theorieteil 

vertieftes Methodenver-
ständnis, intensive Ausei-
nandersetzung mit den 
richtigen Entscheidungen 

reich an eigenen, originel-
len Ideen 

5 gute Form, widerspiegelt 
eine Auseinandersetzung 

guter, bewusster Einsatz reiche Materialkenntnisse, 
gut angewendet 

klare Fragestellung, gute 
Bearbeitung, guter Theo-
rieteil 

gute Methodenwahl und 
Kenntnisse, Entscheidun-
gen gut nachvollziehbar 

originelle Ideen und Ansät-
ze 

4 Formgebung mit Mängel, 
Auseinandersetzung er-
kennbar 

Einsatz überlegt Kenntnisse vorhanden, 
Anwendung eher einfach 

Fragestellung eher un-
scharf oder Umsetzung 
unpräzis, Theorieteil vor-
handen 

einfache, aber korrekte 
Methodenverwendung, 
Entscheide vorhanden 

Ideen vorhanden, z. T. 
aber nur oberflächliche 
genutzt 

3 Form wurde als zweitran-
gig angesehen, Auseinan-
dersetzung kaum erkenn-
bar 

eher zufällige Farbigkeit wenig Materialkenntnisse 
vorhanden, mangelhaft 
angewendet  

Fragestellung unscharf und 
Umsetzung unpräzis, un-
genügende Theorie 

methodisch unbeholfen, 
Entwicklung nur mässig 
wahrnehmbar 

gestalterische Eigenleis-
tung gering 

2 Formgebung eher zufällig, 
keine Auseinandersetzung 
erkennbar 

Farbigkeit nicht beachtet praktisch keine Material-
kenntnisse, schlecht an-
gewendet 

Fragestellung diffus, Um-
setzung unzweckmässig, 
Theorie sehr schwach 

Methoden unzweckmässig 
und Anwendungen fehler-
haft 

ideenloses Stückwerk 

1 Form wurde nicht beach-
tet, Auseinandersetzung 
fand nicht statt 

Was ist Farbe? fehlende Materialkennt-
nisse, sehr schlecht ange-
wendet 

Fragestellung ungeeignet, 
Umsetzung unbrauchbar, 
keine Theorie 

naiv, methodisch klar 
ungenügend 

keine Eigenleistung er-
kennbar 

Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 
  

Punktzahl: zu spät  -15 Pte. 
 
(Note=Punktzahl:12) 

 
Note: 
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7.5. Bewertungsbogen für musikalische Fachmaturitätsarbeit: Produktbeurteilung 

 
Verfasser/in: 

 
Titel der Arbeit: 

 Praxisteil   Schriftlicher Teil   

 Gewichtungsfaktoren 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Pte Umsetzung des Themas 
 

Methoden, Technik Choreografie, Regie, Musik Inhalt Struktur Sprache 

6 Thema sehr gut aufge-
nommen und eine ent-
sprechende Umsetzung 
gefunden 

sehr gute Wahl der Me-
thoden, Technik gekonnt 
eingesetzt 

Elemente sehr passend 
gewählt und eingesetzt 

sehr gute Informations-
grundlagen und eine ei-
genständige Verarbeitung 

verschiedene Teile sehr 
logisch und umfassend  

sehr gepflegt, leicht ver-
ständlich, gewandt 

5 Thema gut aufgenommen 
und ansprechende Umset-
zung 

gute Methodenwahl, 
Technik korrekt eingesetzt 

Elemente gut gewählt und 
korrekt eingesetzt 

gute Informationsgrundla-
gen und eine eigenständi-
ge Verarbeitung 

Hauptteil lückenlos, 
zweckmässige Gliederung 

verständlich und korrekt 

4 Thema nur bedingt zum 
Ausdruck gebracht, Um-
setzung fehlerhaft 

mangelnde Methoden-
wahl, Technik vorhanden 

eher mangelhafte Elemen-
te genügend umgesetzt 

Informationsgrundlagen 
vorhanden, zum Teil ei-
genständige Verarbeitung 

vereinzelte Lücken im 
Aufbau, nicht immer sach-
dienliche Gliederung 

einige Ungereimtheiten, 
jedoch verständlich 

3 Thema verfehlt zum Aus-
druck gebracht, Umset-
zung mangelhaft 

ungenügende Methoden-
wahl, Technik mangelhaft 
eingesetzt 

schwache Umsetzung 
einiger wenigen Elemente 

wenige Informations-
grundlagen, praktisch 
keine eigenständige Ver-
arbeitung 

grössere Lücken in einem 
der Teile, unzweckmässige 
Schwerpunktwahl 

schwer verständlich, in-
homogener Stil 

2 Thema schwach umgesetzt schlechte Methodenwahl, 
technische Umsetzung 
sehr fragwürdig 

schlecht gewählte Umset-
zung fragwürdiger Elemen-
te 

ungenügende Informati-
onsgrundlagen, keine 
eigenständige Verarbei-
tung 

Hauptteil unvollständig, 
Struktur nur ansatzweise 
erkennbar 

z. T. fragmentarisch oder 
unverständlich 

1 Thema nicht umgesetzt ungeeignete Methoden-
wahl, Technik ganz verfehlt 
eingesetzt 

sehr schlechte Umsetzung 
schwacher Elemente 

keine Informationsgrund-
lagen, keine eigenständige 
Verarbeitung 

fehlende Hauptbestandtei-
le, keine Struktur erkenn-
bar 

unverständlich 

Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 
  

Punktzahl: zu spät  -15 Pte. 
 
(Note=Punktzahl:12) 

 
Note: 
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7.6. Bewertungsbogen Fachmaturitätsarbeit: Präsentation 

 
Verfasser/in: 

 
Titel der Arbeit: 

 Inhaltliche Kriterien  Formale Kriterien   
 

Fragen 
 
 

 Gewichtungsfaktoren 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

Pte Informationen Struktur Sprache Vortrag Hilfsmittel 
 

Beantwortung 

6 kompetenter Umgang mit 
Inhalten, Erkenntnisge-
winn klar erkennbar 

übersichtliche, lückenlose 
und logische Strukturie-
rung 

sehr gepflegter Stil, gram-
matikalisch einwandfrei, 
leicht verständlich 

überzeugend und auf 
Adressaten ausgerichtet in 
Form und Sprache 

qualitativ hochstehender 
und zielgerichteter Einsatz 
von Hilfsmitteln  
 

Argumentation ist be-
gründet; viele eigene 
Ideen, äusserst originell 

5 überwiegend kompetenter 
Umgang mit Inhalten, 
Erkenntnisgewinn erkenn-
bar  

klare Strukturierung mit 
einzelnen Lücken im Auf-
bau 

gewandter Stil, grammati-
kalisch weitgehend ein-
wandfrei 

überwiegend überzeugend 
und auf Adressaten ausge-
richtet in Form und Spra-
che 

qualitativ guter und ziel-
gerichteter Einsatz von 
Hilfsmitteln 

Aussagen zumeist be-
gründet; zeigt eigene 
Ideen; hat Thematik gut 
erfasst 

4 teilweise kompetenter 
Umgang mit Inhalten, 
Erkenntnisgewinn in An-
sätzen erkennbar 

erkennbare Strukturierung 
mit einigen inhaltlichen 
Sprüngen 

schlichter Stil, teilweise 
umgangssprachlich, einige 
grammatikalische Unge-
reimtheiten 

teilweise überzeugend und 
auf Adressaten ausgerich-
tet in Form und Sprache 

qualitativ befriedigender 
und in Ansätzen zielge-
richteter Einsatz von 
Hilfsmitteln  
 

argumentative Ansätze; 
sonst Pauschalaussagen; 
einige Ungereimtheiten in 
den Antworten 

3 nur ansatzweise kompe-
tenter Umgang mit Inhal-
ten, Erkenntnisgewinn 
schwer erkennbar 

nur ansatzweise erkennba-
re Strukturierung, Anei-
nanderreihen von Gedan-
kengängen 

eher schwerfälligerer Stil, 
teilweise schwer verständ-
lich, grammatikalische 
Schwächen  

Mängel in Überzeugungs-
kraft und Ausrichtung auf 
Adressaten in Form und 
Sprache 

qualitativ unbefriedigen-
der wenig zielgerichteter 
Einsatz von Hilfsmitteln 

unbeholfene, lückenhafte 
und unsystematische 
Antworten 

2 fast kein kompetenter 
Umgang mit Inhalten, 
Erkenntnisgewinn schwach 
erkennbar 

schwache Strukturierung, 
sehr wenig Verknüpfung 
der Teile und Gedanken 

praktisch kein eigener Stil, 
viele grammatikalische 
Fehler 

gravierende Mängel in 
Überzeugungskraft und 
Ausrichtung in Form und 
Sprache 

qualitativ stark unbefrie-
digender und wenig ziel-
gerichteter Einsatz von 
Hilfsmitteln 

ideenlose Aussagen, ohne 
jede Begründung 

1 kein kompetenter Umgang 
mit Inhalten, Erkenntnis-
gewinn nicht erkennbar 

ungeeignete Strukturie-
rung, keine Verknüpfungen 
der Teile und Gedanken 

kein eigner Stil, teilweise 
unverständlich, sehr viele 
grammatikalische Fehler 

fehlende Überzeugungs-
kraft und Ausrichtung auf 
Adressaten in Form und 
Sprache 

absolut unbefriedigender 
und nicht zielgerichteter 
Einsatz von Hilfsmitteln  
 

fehlende oder fragmenta-
rische Antworten, unver-
ständlich 

 Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 

  
Gesamtpunktzahl: Zu kurz/zu lang -6 Pte. 

 
(Note=Punktzahl:10) 

 
Note: 
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7.7. Berechnung der Note 
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8. Genügende Fachmaturitätsarbeit    

Die Fachmaturität in den Berufsfeldern Gesundheit, Soziales, Musik und Gestalten (einfache Fachmatu-
rität) wird erteilt, wenn die zusätzliche Leistung als genügend und die Fachmaturitätsarbeit wenigstens 
mit der Note 4 bewertet werden. 
Im Berufsfeld Pädagogik zählt die Note der FMA für die Erteilung des Fachmaturitätsausweises. Sie 
muss wenigstens mit der Note 4 bewertet werden.      

 

 

9. Ungenügende Fachmaturitätsarbeit 

 
Eine nach der Erstkorrektur ungenügende schriftliche Arbeit wird durch eine zweite Lehrperson bewer-
tet. Die definitive Note wird von beiden bewertenden Lehrpersonen gemeinsam festgesetzt. Bei Mei-
nungsverschiedenheiten entscheidet der Rektor/ die Rektorin. Wird der schriftliche Teil der Fachmaturi-
tätsarbeit mit einer ungenügenden Note bewertet, kann sie einmal in einer von der Rektorin oder dem 
Rektor festgelegten Frist nachgebessert werden. Angenommene nachgebesserte Arbeiten werden 
höchstens mit der Note 4 bewertet. Ist die schriftliche Nachbesserung immer noch ungenügend, so wird 
die Schülerin / der Schüler im Berufsfeld Pädagogik und in der kombinierten Fachmaturität nicht zu den 
Abschlussprüfungen für die Fachmaturität zugelassen und das 7. Semester muss wiederholt werden 
(siehe Repetition). In den Berufsfeldern Gesundheit, Soziales, Musik und Gestalten gilt in diesem Fall die 
Fachmaturität definitiv nicht bestanden (siehe Repetition).  
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10. Fachmaturitätsarbeit bei einer Repetition 

 
Bei einer Repetition muss die Schülerin/der Schüler ein neues Thema wählen und eine neue Fachmatu-
ritätsarbeit schreiben, auch wenn die Note der Fachmaturitätsarbeit genügend gewesen ist.  
 
Wer zum zweiten Mal eine neu erstellte ungenügende Arbeit abgibt, kann den Fachmaturitätslehrgang 
nicht wiederholen und wird definitiv ausgeschlossen.  
 

11. Plagiat 

 
Wird einer Schülerin oder einem Schüler für die ganze Arbeit oder wesentliche Teile davon ein Plagiat 
nachgewiesen, so kann der Rektor/die Rektorin folgende Konsequenzen anordnen: 
 

- Notenabzug 
- Die Arbeit wird nicht angenommen. 
- Der oder die Fehlbare repetiert das letzte Schuljahr.  
- Es muss eine neue Arbeit verfasst werden. 

Vorbehalten bleibt der Ausschluss von der Schule. 
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12. Persönliche Deklaration (Beispiel) 

 
Die Verfasserin/der Verfasser dieser Fachmaturitätsarbeit bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, dass 
sie/er die Arbeit selbstständig erstellt hat und dass alle Unterlagen und Gewährspersonen aufgeführt 
sind. 
 
 

Unterschrift:  ...............................................................................................................................................  
 
 
 
Die Arbeit umfasst............... Wörter. 
(Bitte hier die Anzahl der Wörter der Fachmaturitätsarbeit [ohne Anhang] einsetzen.) 
 
 
 



Kanton St.Gallen 

Bildungsdepartement 

 

Amt für Mittelschulen 

 

 

 

Bildungsdepartement, Davidstrasse 31, 9001 St.Gallen 
 

bldamsko FMS Inforschreiben cm Brief Praktikum Gesundheit11

 

 

St.Gallen, 7. Juni 2011 

 

 

 

Informationen zu den Bewerbungen der Fachmittelschülerinnen und 

Berufsfeld Gesundheit um Praktikumsstellen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren

 

Fachmittelschülerinnen und 

dung nach drei Jahren mit dem Fachmittelschulausweis ab. Dieser Abschluss ermöglicht 

ihnen den Zugang zu den Höheren Fachschulen im Gesundheitsbereich.

 

Seit August 2009 können jene Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung an einer 

Fachhochschule fortsetzen möchten, ei

Fachmaturität Gesundheit abschliessen. Gemäss den Vorgaben der Schweizerischen 

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und des st.gallischen Erziehungsrates 

wird dafür ein einjähriges Praktikum verlangt. 

ler bereits im dritten Jahr vorbereitet, indem sie während zwei Tagen pro Woche den B

rufskundlichen Unterricht nach speziellem Lehrplan am Berufs

rums für Gesundheitsberufe St.Gallen besuchen.

Das einjährige Praktikum ist vergleichbar mit dem Strukturierten Praxisjahr. Durch den 

Besuch des Berufskundlichen Unterrichts ist der Theorieblock von sechs Wochen, we

cher zu Beginn des Strukturierten Praxisjahres steht, für die angehenden Fachmatura

dinnen bzw. Fachmaturanden Gesundheit nicht mehr nötig.

 

Im Verlauf des vierten Jahres schreiben die Schülerinnen und Schüler ihre Fachmaturitä

sarbeit. Nach erfolgreichem Abschluss des Praktikums und der Fachmaturitätsarbeit e

halten die Schülerinnen und Sch

 

Erfahrungsgemäss – so die Rückmeldungen der Abnehmerbetriebe 

ventinnen und Absolventen der Fachmittelschule schnell im Arbeitsprozess eingesetzt 

werden. 
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Christoph Mattle
Amtsleiter 
   

Amt für Mittelschulen
Davidstrasse 31
9001 St.Gallen
T 058 229 32 34
 

Informationen zu den Bewerbungen der Fachmittelschülerinnen und -

um Praktikumsstellen  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Fachmittelschülerinnen und -schüler des Berufsfeldes Gesundheit schliessen ihre Ausbi

ren mit dem Fachmittelschulausweis ab. Dieser Abschluss ermöglicht 

ihnen den Zugang zu den Höheren Fachschulen im Gesundheitsbereich. 

Seit August 2009 können jene Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung an einer 

Fachhochschule fortsetzen möchten, ein viertes Jahr absolvieren und dieses mit der 

Fachmaturität Gesundheit abschliessen. Gemäss den Vorgaben der Schweizerischen 

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und des st.gallischen Erziehungsrates 

wird dafür ein einjähriges Praktikum verlangt. Darauf werden die Schülerinnen und Sch

ler bereits im dritten Jahr vorbereitet, indem sie während zwei Tagen pro Woche den B

rufskundlichen Unterricht nach speziellem Lehrplan am Berufs- und Weiterbildungszen

rums für Gesundheitsberufe St.Gallen besuchen. 

Das einjährige Praktikum ist vergleichbar mit dem Strukturierten Praxisjahr. Durch den 

Besuch des Berufskundlichen Unterrichts ist der Theorieblock von sechs Wochen, we

cher zu Beginn des Strukturierten Praxisjahres steht, für die angehenden Fachmatura

nen bzw. Fachmaturanden Gesundheit nicht mehr nötig. 

Im Verlauf des vierten Jahres schreiben die Schülerinnen und Schüler ihre Fachmaturitä

sarbeit. Nach erfolgreichem Abschluss des Praktikums und der Fachmaturitätsarbeit e

halten die Schülerinnen und Schüler die Fachmaturität Gesundheit. 

so die Rückmeldungen der Abnehmerbetriebe – können die Abso

ventinnen und Absolventen der Fachmittelschule schnell im Arbeitsprozess eingesetzt 
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Christoph Mattle 
 

Amt für Mittelschulen 
Davidstrasse 31 
9001 St.Gallen 

058 229 32 34 

-schüler im 

schüler des Berufsfeldes Gesundheit schliessen ihre Ausbil-

ren mit dem Fachmittelschulausweis ab. Dieser Abschluss ermöglicht 

Seit August 2009 können jene Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung an einer 

n viertes Jahr absolvieren und dieses mit der 

Fachmaturität Gesundheit abschliessen. Gemäss den Vorgaben der Schweizerischen 

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und des st.gallischen Erziehungsrates 

Darauf werden die Schülerinnen und Schü-

ler bereits im dritten Jahr vorbereitet, indem sie während zwei Tagen pro Woche den Be-

und Weiterbildungszent-

Das einjährige Praktikum ist vergleichbar mit dem Strukturierten Praxisjahr. Durch den 

Besuch des Berufskundlichen Unterrichts ist der Theorieblock von sechs Wochen, wel-

cher zu Beginn des Strukturierten Praxisjahres steht, für die angehenden Fachmaturan-

Im Verlauf des vierten Jahres schreiben die Schülerinnen und Schüler ihre Fachmaturität-

sarbeit. Nach erfolgreichem Abschluss des Praktikums und der Fachmaturitätsarbeit er-

können die Absol-

ventinnen und Absolventen der Fachmittelschule schnell im Arbeitsprozess eingesetzt 
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Die Schülerinnen und Schüler bewerben sich jet

2012. Wir ersuchen Sie, die Bewerbungen wohlwollend zu prüfen.

 

 

Freundliche Grüsse 

 
Christoph Mattle 

Amtsleiter 

 

 

 

Beilage: 

Informationsblatt 
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Die Schülerinnen und Schüler bewerben sich jetzt um einen Praktikumsplatz ab August 

2012. Wir ersuchen Sie, die Bewerbungen wohlwollend zu prüfen. 
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zt um einen Praktikumsplatz ab August 



Kanton St.Gallen 

Bildungsdepartement 

 

Amt für Mittelschulen 
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St.Gallen, Juni 2011 

 

 

Informationen zu den Bewerbungen von Fachmittelschülerinnen und 

die Praktikumsstellen im Bereich Gesundheit

 

 

Voraussetzungen der Schülerinnen und 

Dreijährige Allgemeinbildung im Berufsfeld Gesundheit auf Sekundar

Wochen Berufskundlicher Unterricht (10 Lektionen pro Woche) im dritten Ausbildungsjahr 

am Berufs- und Weiterbildungszentrums für Gesundheitsberufe St.Gallen oder

Der Lehrplan wurde von Lehrpersonen der Fachmittelschule in Zusammenarbeit mit dem 

Berufsbildungszentrum erarbeitet.

 

Die Schülerinnen und Schüler sind nach Erhalt des Fachmittelschulausweises durc

schnittlich 18 Jahre alt. 

 

Dauer: 

Das Praktikum dauert gesamthaft ein Jahr à 100 Prozent Arbeitseinsatz

Bis zum 20. Altersjahr haben die Schülerinnen und Schüler Anspruch auf fünf Wochen 

Ferien pro Jahr, ab dem vollendeten 20. Lebensjahr vier Wochen. Während der Probezeit 

können keine Ferien bezogen we

 

Verantwortung: 

Während des Praktikums gelten die Richtlinien des Betriebes. Bei Schwierigkeiten soll mit 

der Fachmittelschule Kontakt aufgenommen werden. Die Fachmittelschule unterstützt die 

Betriebe in ihrer Arbeit mit den FMS

Die Fachmittelschule erteilt die Fachmaturität.

 

Betreuung durch den Betrieb

Die Schülerinnen und Schüler werden gemäss den Richtlinien des Strukturierten Praxi

jahres der Fachhochschule Gesundheit, St.Gallen betreut. Der Aufwand für die Betreuung 

umfasst Gespräche und Bewertungen gemäss den Richtlinien des Strukturierten Praxi

jahres: Eintrittsgespräch, Probezeitbewertung (nach 12 Wochen), Standortbestimmung 

und am Ende die Qualifikation.

 

Für die Zulassung der Schülerinnen und Schüler an die Fachh

müssen die Bedingungen für das Praxisjahr erfüllt sein. Um eine strukturierte Begleitung 

gewährleisten zu können, setzt die Fachhochschule dafür bei der Begleitperson eine a

geschlossene Ausbildung im Gesundheitsbereich voraus. Jed

Schüler ist für die Abklärung der Anerkennung des Praktikumsbetriebes selber veran

wortlich. Die Schulleitung der Fachmittelschule und die Fachhochschule Gesundheit kann 

dabei zur Unterstützung beigezogen werden.
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en zu den Bewerbungen von Fachmittelschülerinnen und 

die Praktikumsstellen im Bereich Gesundheit 

Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler: 

Dreijährige Allgemeinbildung im Berufsfeld Gesundheit auf Sekundar-Stufe II, inkl. 40 

Wochen Berufskundlicher Unterricht (10 Lektionen pro Woche) im dritten Ausbildungsjahr 

und Weiterbildungszentrums für Gesundheitsberufe St.Gallen oder

Der Lehrplan wurde von Lehrpersonen der Fachmittelschule in Zusammenarbeit mit dem 

Berufsbildungszentrum erarbeitet. 

Die Schülerinnen und Schüler sind nach Erhalt des Fachmittelschulausweises durc

gesamthaft ein Jahr à 100 Prozent Arbeitseinsatz. 

Bis zum 20. Altersjahr haben die Schülerinnen und Schüler Anspruch auf fünf Wochen 

Ferien pro Jahr, ab dem vollendeten 20. Lebensjahr vier Wochen. Während der Probezeit 

können keine Ferien bezogen werden. 

Während des Praktikums gelten die Richtlinien des Betriebes. Bei Schwierigkeiten soll mit 

der Fachmittelschule Kontakt aufgenommen werden. Die Fachmittelschule unterstützt die 

Betriebe in ihrer Arbeit mit den FMS-Schülerinnen und -Schülern. 

Die Fachmittelschule erteilt die Fachmaturität. 

durch den Betrieb: 

Die Schülerinnen und Schüler werden gemäss den Richtlinien des Strukturierten Praxi

jahres der Fachhochschule Gesundheit, St.Gallen betreut. Der Aufwand für die Betreuung 

umfasst Gespräche und Bewertungen gemäss den Richtlinien des Strukturierten Praxi

jahres: Eintrittsgespräch, Probezeitbewertung (nach 12 Wochen), Standortbestimmung 

und am Ende die Qualifikation. 

Für die Zulassung der Schülerinnen und Schüler an die Fachhochschule für Gesundheit 

müssen die Bedingungen für das Praxisjahr erfüllt sein. Um eine strukturierte Begleitung 

gewährleisten zu können, setzt die Fachhochschule dafür bei der Begleitperson eine a

geschlossene Ausbildung im Gesundheitsbereich voraus. Jede Schülerin bzw. jeder 

ler ist für die Abklärung der Anerkennung des Praktikumsbetriebes selber veran

lich. Die Schulleitung der Fachmittelschule und die Fachhochschule Gesundheit kann 

dabei zur Unterstützung beigezogen werden. 
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en zu den Bewerbungen von Fachmittelschülerinnen und -schüler für 

Stufe II, inkl. 40 

Wochen Berufskundlicher Unterricht (10 Lektionen pro Woche) im dritten Ausbildungsjahr 

und Weiterbildungszentrums für Gesundheitsberufe St.Gallen oder Sargans. 

Der Lehrplan wurde von Lehrpersonen der Fachmittelschule in Zusammenarbeit mit dem 

Die Schülerinnen und Schüler sind nach Erhalt des Fachmittelschulausweises durch-

Bis zum 20. Altersjahr haben die Schülerinnen und Schüler Anspruch auf fünf Wochen 

Ferien pro Jahr, ab dem vollendeten 20. Lebensjahr vier Wochen. Während der Probezeit 

Während des Praktikums gelten die Richtlinien des Betriebes. Bei Schwierigkeiten soll mit 

der Fachmittelschule Kontakt aufgenommen werden. Die Fachmittelschule unterstützt die 

Die Schülerinnen und Schüler werden gemäss den Richtlinien des Strukturierten Praxis-

jahres der Fachhochschule Gesundheit, St.Gallen betreut. Der Aufwand für die Betreuung 

umfasst Gespräche und Bewertungen gemäss den Richtlinien des Strukturierten Praxis-

jahres: Eintrittsgespräch, Probezeitbewertung (nach 12 Wochen), Standortbestimmung 

ochschule für Gesundheit 

müssen die Bedingungen für das Praxisjahr erfüllt sein. Um eine strukturierte Begleitung 

gewährleisten zu können, setzt die Fachhochschule dafür bei der Begleitperson eine ab-

e Schülerin bzw. jeder 

ler ist für die Abklärung der Anerkennung des Praktikumsbetriebes selber verant-

lich. Die Schulleitung der Fachmittelschule und die Fachhochschule Gesundheit kann 
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Fachmaturitätsarbeit: 

Die Schülerin bzw. der Schüler erstellt während des Praktikumsjahres eine Fachmaturitä

sarbeit. Die Richtlinien für die Arbeit werden von der Fachmittelschule definiert. Die 

schriftliche Arbeit wird von Lehrpersonen der Fachmittelschule betreut und unter Beizug 

des Praktikumsbetriebes bewertet. Die Fachmaturitätsarbeit muss einen Praxisbezug

aufweisen. Die Fachmittelschule ist auf die individuelle fachliche Unterstützung der B

triebe (im direkten Kontakt mit der Schülerin bzw. dem Schüler) angewiesen. Nach A

schluss der Arbeit präsentiert die Schülerin bzw. der Schüler die Arbeit der betreuen

Lehrperson und einer verantwortlichen Person des Praktikumsbetriebes, welche die Pr

sentation gemeinsam bewerten.

Die Richtlinien für die Fachmaturitätsarbeit werden den Praktikumsbetrieben zu einem 

späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.

 

Der Betrieb stellt der Schülerin bzw. dem Schüler 10 halbe Arbeitstage für das Erstellen 

der Fachmaturitätsarbeit zur Verfügung.

 

Praktikumsbeginn: 

August 2012 

 

Besoldung: 

wie im Strukturierten Praxisjahr

 

Rückfragen: 

Kantonsschule am Brühl St.Gallen, Prorektorin Claudia Fauquex, 058 229 72 72

Kantonsschule Heerbrugg, Prorektorin Eva Rothenberger, 071 727 01 20

Kantonsschule Sargans, Prorektor Ivo Gienal, 081 720 07 55

Kantonsschule Wattwil, Prorektorin Silvia Rüdisühli
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Die Schülerin bzw. der Schüler erstellt während des Praktikumsjahres eine Fachmaturitä

sarbeit. Die Richtlinien für die Arbeit werden von der Fachmittelschule definiert. Die 

liche Arbeit wird von Lehrpersonen der Fachmittelschule betreut und unter Beizug 

des Praktikumsbetriebes bewertet. Die Fachmaturitätsarbeit muss einen Praxisbezug

aufweisen. Die Fachmittelschule ist auf die individuelle fachliche Unterstützung der B

triebe (im direkten Kontakt mit der Schülerin bzw. dem Schüler) angewiesen. Nach A

schluss der Arbeit präsentiert die Schülerin bzw. der Schüler die Arbeit der betreuen

Lehrperson und einer verantwortlichen Person des Praktikumsbetriebes, welche die Pr

sentation gemeinsam bewerten. 

Die Richtlinien für die Fachmaturitätsarbeit werden den Praktikumsbetrieben zu einem 

späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt. 

eb stellt der Schülerin bzw. dem Schüler 10 halbe Arbeitstage für das Erstellen 

der Fachmaturitätsarbeit zur Verfügung. 

wie im Strukturierten Praxisjahr 

Kantonsschule am Brühl St.Gallen, Prorektorin Claudia Fauquex, 058 229 72 72

Kantonsschule Heerbrugg, Prorektorin Eva Rothenberger, 071 727 01 20 

Kantonsschule Sargans, Prorektor Ivo Gienal, 081 720 07 55 

Kantonsschule Wattwil, Prorektorin Silvia Rüdisühli, 071 987 67 27 
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Die Schülerin bzw. der Schüler erstellt während des Praktikumsjahres eine Fachmaturität-

sarbeit. Die Richtlinien für die Arbeit werden von der Fachmittelschule definiert. Die 

liche Arbeit wird von Lehrpersonen der Fachmittelschule betreut und unter Beizug 

des Praktikumsbetriebes bewertet. Die Fachmaturitätsarbeit muss einen Praxisbezug 

aufweisen. Die Fachmittelschule ist auf die individuelle fachliche Unterstützung der Be-

triebe (im direkten Kontakt mit der Schülerin bzw. dem Schüler) angewiesen. Nach Ab-

schluss der Arbeit präsentiert die Schülerin bzw. der Schüler die Arbeit der betreuenden 

Lehrperson und einer verantwortlichen Person des Praktikumsbetriebes, welche die Prä-

Die Richtlinien für die Fachmaturitätsarbeit werden den Praktikumsbetrieben zu einem 

eb stellt der Schülerin bzw. dem Schüler 10 halbe Arbeitstage für das Erstellen 

Kantonsschule am Brühl St.Gallen, Prorektorin Claudia Fauquex, 058 229 72 72 

 



 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jahr Fachmittelschule Gesundheit 
Praxiseinsatz  
 

 
 

 

 

 

FMS-Mittelschulen  Verfasserin/Rückfragen an: 
 

Kantonsschule am Brühl 
Claudia Fauquex 
Prorektorin FMS 
Notkerstrasse 20 
9000 St.Gallen 
058 229 72 72 
claudia.fauquex@sg.ch 

Kantonsschule Heerbrugg 
Eva Rothenberger 
Prorektorin FMS 
Karl-Völker-Strasse 11 
9435 Heerbrugg 
071 727 01 20 
eva.rothenberger@sg.ch 
 

FHS St.Gallen  
Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften  
Fachbereich Gesundheit 
Andrea Brenner, MNS  
Verantwortliche „Strukturier-
tes Praxisjahr“ 
Tellstrasse 2 
9001 St. Gallen 
071 226 15 04 
andrea.brenner@fhsg.ch 

Kantonsschule Sargans 
Ivo Gienal  
Prorektor FMS 
Pizolstrasse 14 
7320 Sargans 
081 720 07 40 
ivo.gienal@sg.ch  
 
 
 

Kantonsschule Wattwil 
Silvia Rüdisühli 
Prorektorin FMS 
Näppisuelistrasse 11 
9630 Wattwil 
071 987 67 27 
silvia.ruedisuehli@ksw.sg.ch  
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 Mai 2011 

Das Konzept „4. Jahr Fachmittelschule Gesundheit“ basiert auf dem „Konzept zum Strukturierten Praxisjahr für die Zulassung zum Studiengang Ba-
chelor of Science in Pflege“ der FHS St.Gallen.  

Das Konzept „4. Jahr Fachmittelschule Gesundheit“ wurde für die Fachmittelschule St.Gallen durch das Amt für Mittelschulen in Zusammenarbeit mit 
der FHS St.Gallen und der OdA GS erarbeitet.  

Das „Konzept zum Strukturierten Praxisjahr für die Zulassung zum Studiengang Bachelor of Science in Pflege“ wurde von der FHS St.Gallen in enger 
Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe des Kantonsspitals St.Gallen entwickelt.  

Integrierte Grundlagen: 
- Tätigkeitsliste zur Ausbildung Fachangestellte Gesundheit Unternehmen Kantonsspital St.Gallen 
- Bildungsbericht Fachangestellte Gesundheit Unternehmen Kantonsspital St.Gallen 
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1 Konzept Praxiseinsatz Fachmittelschule Gesundheit 

 

Allgemeines 

Das Praktikum soll den berufsfeldspezifischen Schwerpunkt im Hinblick auf die zukünftige Studienrich-

tung beinhalten.  

Für Fachmittelschülerinnen und Fachmittelschüler, die den Studiengang „Bachelor of Science in Pflege“ 

an der FHS St.Gallen absolvieren möchten oder ihre Ausbildung an einer anderen Hochschule für Ge-

sundheit anstreben, ist ein Praktikum in einer Organisation im Gesundheitswesen mit einem pflegeri-

schen Schwerpunkt, z. B. Spital, Heim, Spitex, verpflichtend.  

 

1.1 Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über eine dreijährige Allgemeinbildung im Berufsfeld Gesund-

heit auf Sekundar-Stufe II, inkl. 40 Wochen Berufskundlicher Unterricht (10 Lektionen pro Woche) im 

dritten Ausbildungsjahr am Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe St.Gallen. Der 

Lehrplan wurde von Lehrkräften der Fachmittelschule in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungs-

zentrum erarbeitet und dient der Vorbereitung auf das 4. Jahr.  

 
Die Schülerinnen und Schüler sind nach Erhalt des Fachmittelschulausweises durchschnittlich 18 Jahre 

alt. 

1.2 Dauer 

Das Praktikum dauert 52 Wochen à fünf Tage (inkl. Ferien), gerechneter Arbeitseinsatz: 100 %.  

Bis zum 20. Altersjahr haben die Schülerinnen und Schüler Anspruch auf fünf Wochen Ferien pro Jahr, 

ab dem vollendeten 20. Lebensjahr vier Wochen. Während der Probezeit können keine Ferien bezogen 

werden. 

 

12 Wochen 18 Wochen 22 Wochen 

Praxiseinsatz 
(Probezeit) 

Probezeit-
bewertung 

Praxiseinsatz 
inkl. Ferien 

Standort-
bestimmung 

Praxiseinsatz 
inkl. Ferien 

Qualifikation 

 

Splitting des Praktikums 

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass das ganze Praktikum (52 Wochen) an einem Arbeitsort absolviert 

wird. 

In Ausnahmesituationen kann es sinnvoll sein, das Praktikum auf maximal 2 verschiedene Praxisbetrie-

be zu verteilen, wenn dadurch die von der FHS St.Gallen definierten Kompetenzen leichter oder über-

haupt erst erreicht werden können. Der kürzere Einsatz sollte dabei wenigstens vier Monate dauern. 
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Mögliche Gründe für das Splitting sind: 

- der Praktikumsbetrieb ermöglicht nur ein Praktikum von einem halben Jahr 

- die Schülerin/der Schüler benötigt einen weiteren Einblick in ein neues berufsspezifisches Fachge-

biet für die zukünftige Studien- oder Berufswahl 

Den Umgang mit den bereits erworbenen Kompetenzen auf den Fähigkeitslisten regelt die Praktikantin 

FMS bzw. der Praktikant FMS mit den verantwortlichen Bezugspersonen am zweiten Arbeitsort. 

1.3 Verantwortung 

Während des Praktikums gelten die Richtlinien des Betriebes. Bei Schwierigkeiten soll mit der Fachmit-

telschule Kontakt aufgenommen werden. Die Fachmittelschule unterstützt die Betriebe in ihrer Arbeit 

mit den FMS-Schülerinnen und -Schülern. 

Die Fachmittelschule erteilt die Fachmaturität. 
 
 
Betreuung durch den Betrieb: 

Die Schülerinnen und Schüler werden gemäss den Richtlinien des Strukturierten Praxisjahres der Fach-

hochschule Gesundheit St.Gallen betreut. Der Aufwand für die Betreuung umfasst Gespräche und Be-

wertungen: Eintrittsgespräch, Probezeitbewertung (nach 12 Wochen), Standortbestimmung und am 

Ende die Qualifikation. 

 
Um eine strukturierte Begleitung gewährleisten zu können, setzt die Fachmittelschule dafür bei der 

Begleitperson eine abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitsbereich voraus.  

  

Der Praktikumsbetriebe verpflichtet sich durch Unterzeichnung des Praktikumsvertrags, die im Kon-

zept definierte Begleitung der FMS-Schülerin bzw. des FMS-Schülers zu gewährleisten. Dies beinhaltet 

die Einhaltung folgender Kriterien: 

- regelmässige Gespräche und Bewertungen mit den Instrumenten des Konzepts 4. Jahr Fachmittel-

schule Gesundheit Praxiseinsatz 

- regelmässige Unterstützung der FMS-Schülerin bzw. des FMS-Schülers im Erwerb von Fertigkeiten 

und Kompetenzen durch ausgebildete Fachpersonen gemäss Konzept 

- individuelle fachliche Unterstützung in der Fachmaturitätsarbeit und Freistellung der Schülerin bzw. 

des Schülers an 10 halben Arbeitstagen  

- Abgabe des Protokolls der Probezeitbewertung(November), der Standortbestimmung (Januar) und 

der Qualifikation (Mai) an die FMS 

 

Mögliche Vertiefungsthemen, die als Anregung für die Betriebe aber auch für die Praktikantinnen und 

Praktikanten dienen sollen, wurden von der FH St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaf-

ten, in Zusammenarbeit mit der OdA St. Gallen und dem Kantonsspital St. Gallen im Anhang formuliert. 
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Die FH St.Gallen kann zudem bei Fragen bezüglich Kompetenzerwerbs zukünftiger Studierenden des 

Studiengangs „Bachelor of Science in Pflege“ an der FHS St.Gallen zur Unterstützung beigezogen wer-

den.  

 

Fachmaturitätsarbeit 

Die Schülerin bzw. der Schüler erstellt während des Praktikumsjahres eine Fachmaturitätsarbeit. Die 

Richtlinien für die Arbeit werden von der Fachmittelschule definiert. Die schriftliche Arbeit wird von 

Lehrkräften der Fachmittelschule betreut und unter Beizug des Praktikumsbetriebs bewertet. Die 

Fachmaturitätsarbeit muss einen Praxisbezug aufweisen. Die Fachmittelschule ist auf die individuelle 

fachliche Unterstützung der Betriebe (im direkten Kontakt mit der Schülerin bzw. dem Schüler) ange-

wiesen. Nach Abschluss der Arbeit präsentiert die Schülerin bzw. der Schüler die Arbeit der betreuen-

den Lehrkraft, einer verantwortlichen Person des Praktikumsbetriebes und einer Expertin bzw. einem 

Experten, die die Präsentation gemeinsam bewerten.  

Der Praktikumsbetrieb erhält ein Exemplar der Fachmaturitätsarbeit von der Schülerin bzw. dem Schü-

ler.  

Die Richtlinien für die Fachmaturitätsarbeit können bei den jeweiligen Fachmittelschulen direkt ange-

fordert werden. 

 
Der Betrieb stellt der Schülerin bzw. dem Schüler 10 halbe Tage für das Erstellen der Fachmaturitäts-

arbeit zur Verfügung. Die Einteilung der Halbtage wird vom Betrieb mit der Schülerin bzw. dem Schüler 

gemeinsam vorgenommen. Je nach Praktikumsdauer werden die Halbtage anteilmässig verteilt.  

 

Die Abgabe der Fachmaturitätsarbeit (3 Exemplare) erfolgt spätestens am letzten Schultag vor den 

Frühlingsferien direkt an die betreuende Lehrkraft (2 Exemplare) und an die betreuende Person des 

Praktikums (1 Exemplar). Die Präsentation der Arbeit findet zwei Wochen nach den Frühlingsferien 

statt.  

1.4 Bestehen des Praxiseinsatzes für die FM Gesundheit 

Der einjährige Praxiseinsatz gilt als bestanden, wenn im Praxiseinsatz in der Schlussbeurteilung des in 

der Regel 52 Wochen dauernden Praxiseinsatzes alle Kompetenzen mit „erfüllt“ bewertet sind.  

1.5 Praktikumsbeginn 

Praktikumsbeginn ist jeweils im August. 
Der ausgefüllte Praktikumsvertrag muss den Fachmittelschulen bis Ende Mai vorliegen.  

1.6 Besoldung 

Der Ansatz richtet sich nach den üblichen Bedingungen für Praktikantinnen und Praktikanten.  
gemäss dem „Strukturiertem Praxisjahr“ der FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten. 
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2 Glossar Berufliche Kompetenzen  

2.1 Fachkompetenz 

Beherrschen verschiedener Arten von Wissen und kognitiver Fähigkeiten: 

- Allgemeinbildung, die in Beziehung zum eigenen Fachgebiet gesetzt werden kann  

(Kontextwissen) 

- Wissen über Organisationen und Strukturen im eigenen Fachbereich 

- Wissen über fachbereichsspezifische Methoden, Verfahren und Techniken 

2.2 Methodenkompetenz 

Die Fähigkeit, Fachwissen geplant und zielgerichtet bei der Lösung beruflicher Aufgaben umzusetzen: 

- über effiziente Arbeitstechniken verfügen (Zeitmanagement, Wissenserwerb, Problemlösetechniken) 

- interne und externe Ressourcen erschliessen können 

- mit anderen Fachpersonen zusammenarbeiten können 

- die eigene Arbeit auswerten und die Resultate anderen zugänglich machen können 

2.3 Sozialkompetenz 

Sozialkompetenz sind Fähigkeiten, mit denen soziale Beziehungen im beruflichen Kontext bewusst gestaltet werden: 

- Fähigkeit, berufliche Beziehungen einzugehen, motivierend und sachbezogen zu gestalten 

- in einem Team einen eigenständigen und sachgerechten Beitrag leisten 

- Kritik annehmen und sich damit auseinandersetzen können 

- Konflikte wahrnehmen und konstruktiv zu Lösungen beitragen können 
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2.4 Selbstkompetenz 

Fähigkeit, die eigene Person als wichtiges Werkzeug in die berufliche Tätigkeit einzubringen: 

- eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte wahrnehmen, unterscheiden und damit umgehen können (Toleranz) 

- eigene Lebenserfahrungen reflektieren und Verbindungen zur aktuellen Arbeit erkennen 

- das eigene Handeln hinterfragen können 

- Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen können 

- sich auf Veränderungen und unterschiedliche Situationen einstellen können 

- eigene Möglichkeiten und Grenzen kennen und sich wenn nötig adäquate Unterstützung holen, um so berufsspezifische, physisch und psychisch belastende 

Situationen bewältigen zu können 

- aus Erfahrungen lernen, bereit und fähig sein, sich kreativ neues Wissen zu erschliessen 
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3 Zusammenstellung der zu erwerbenden Fertigkeiten – Praxiseinsatz für die FM Gesundheit 

Name, Vorname der Praktikantin FMS bzw. des Praktikanten FMS  
 

 

 

Institution  
 
 
 

Station/Abteilung 
 
 
 

Einsatz  von ________________ bis _______________ 

 
 

Dieses Dokument gibt eine Übersicht über wesentliche Fertigkeiten, die die Praktikantin FMS bzw. der Praktikant FMS im Rahmen des Praxisjahres der Fachma-

turität Gesundheit erwirbt. 

Weichen Stationen beim Erteilen der Kompetenzen von den Vorgaben ab, ist es erforderlich, diese Abweichungen mit der Ausbildnerin bzw. dem Ausbildner 

abzusprechen und in die Fertigkeitsliste aufzunehmen. 
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3.1 Hinweise 

1. Die drei Listen geben eine Übersicht über wesentliche Fertigkeiten, die die Praktikantin FMS bzw. der Praktikant FMS im Rahmen des Praxiseinsatzes der 

Fachmaturität Gesundheit erwerben kann. Die Ausbilderin bzw. der Ausbildner berücksichtigt in der Anwendung dieses Instruments betriebsspezifische 

Aspekte. 

2. Die Tagesbezugsperson und/oder die Ausbildnerin bzw. der Ausbildner überprüft, ob die notwendigen Kenntnisse bezüglich der zu erwerbenden Fertig-

keit vorhanden sind. Sind betriebsspezifische Richtlinien, Handlungsanweisungen und Standards vorhanden, weist die Tagesbezugsperson und/oder die 

Ausbildnerin bzw. der Ausbildner auf diese hin und stellt sie der Praktikantin FMS bzw. dem Praktikanten FMS vor. 

3. Die Fertigkeit soll von der Praktikantin FMS bzw. dem Praktikanten FMS mehrere Male unter Aufsicht durchgeführt und von der Tagesbezugsperson 

und/oder der Ausbildnerin bzw. dem Ausbildner mit Datum und Unterschrift visiert werden.  

4. Die vorgegebene Struktur sieht vor, dass die Fertigkeit in der Regel dreimal unter Aufsicht durchgeführt wird, bis die Kompetenz erteilt wird. Es obliegt 

jedoch der Ausbildnerin bzw. dem Ausbildner, wie oft sie bzw. er eine Fertigkeit überprüfen möchte, um die Kompetenz zu erteilen.  

5. Die Kompetenzen werden ausschliesslich von den dazu autorisierten Personen erteilt. Die Entscheidung, eine Kompetenz zu erteilen, soll bewusst und 

begründet gefällt werden.  

6. Die Ausbildnerin bzw. der Ausbildner kann eine Kompetenz erneut überprüfen, auch wenn sie schon erteilt worden ist. 

7. Weichen Stationen beim Erteilen der Kompetenzen von den Vorgaben ab, ist es erforderlich, diese Abweichungen mit der Ausbildnerin bzw. dem Aus-

bildner abzusprechen und in die Fertigkeitsliste aufzunehmen. Die Ausbildnerin bzw. der Ausbildner und die Praktikantin FMS bzw. der Praktikant FMS 

tragen für die Vermittlung und den Erwerb der dazu erforderlichen theoretischen Kenntnisse Verantwortung. Die Kompetenz zur Ausübung dieser spezi-

fischen Fertigkeiten kann nur durch die Ausbildnerin bzw. den Ausbildner und die dazu autorisierten Fachpersonen erteilt werden.  

8. Ist es aus betriebsbedingten Faktoren nicht möglich, gewisse Fertigkeiten zu üben, ist die Praktikantin FMS bzw. der Praktikant FMS dazu verpflichtet, 

diese zu dokumentieren und die entsprechenden Gründe aufzuzeigen.  
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Pflegerische Fertigkeiten Handlung gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenz-
erreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

     

1. Pflegedokumentation im Rahmen der beruflichen Kompetenzen und unter Berücksichtigung 
der kulturellen, religiösen und psychosozialen Gewohnheiten 

   
 

 Pflegerelevante Informationen von Patientinnen/Patienten bezüglich ATL (Aktivitäten des tägli-
chen Lebens) sammeln und in der standardisierten Pflegeplanung dokumentieren 

      

       

2. Wach sein und schlafen       

 Unterstützung in den Schlafgewohnheiten       

       

3. Sich bewegen       

 Umgang mit Hilfsmitteln (z. B. Rollator)       

 Patienten beim Gehtraining unterstützen        

 Transfer sicher durchführen       

 Verschiedene Lagerungsmaterialen einsetzen       

 Mithilfe bei der Anwendung verschiedener Lagerungstechniken        

 Massnahmen zur Dekubitusprophylaxe durchführen       

 Massnahmen zur Kontrakturenprophylaxe durchführen       

 Betten mit Patienten im Bett       

 Massnahmen zur Thromboseprophylaxe durchführen       
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Pflegerische Fertigkeiten Handlung gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenz-
erreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

       

4. Sich waschen und kleiden       

Trockene Gesichtsrasur ausführen       

Nagelpflege ausführen (Ausnahme: bei Menschen mit Durchblutungsstörungen)       

Intimpflege bei einer Frau ausführen        

Intimpflege bei einem Mann ausführen        

Intimpflege bei liegendem Dauerkatheter ausführen       

Teilwäsche ausführen (Rücken, Beine, Füsse)        

Ganzkörperpflege im Bett durchführen       

Hautverhältnisse beobachten und einschätzen       

Patientinnen/Patienten duschen       

Haarwäsche im Liegen und/oder Sitzen durchführen       

Patientinnen/Patienten in der Kleiderwahl unterstützen und dabei die Sicherheit  
und die klimatischen Verhältnisse berücksichtigen 

      

Wäsche und Bekleidung materialgerecht und umweltbewusst pflegen, einfache  
Instandhaltungs- und Anpassungsarbeiten materialgerecht ausführen 

      

Hausinternes Ökologiekonzept (Abfallentsorgung) anwenden       

Kontaminierte Wäsche entsprechend hausinterner Richtlinien entsorgen       

Wäsche der Abteilung ökonomisch bewirtschaften       

Für Ordnung im Kleiderschrank sorgen       

Bettwäsche bei Bedarf wechseln       
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Pflegerische Fertigkeiten Handlung gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenz-
erreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

       

5. Essen und Trinken       

Essenskärtchen ausfüllen und an die Küche weiterleiten       

Verschiedene Diätformen beachten       

Patientinnen/Patienten zum Essen lagern       

Speisen sorgfältig anrichten und diese entsprechend servieren       

Essen und Trinken bei Patienten ohne Schluckbeschwerden verabreichen       

Trinkmenge notieren und Trinkbilanz erstellen       

Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme beobachten       

Hilfsmittel zur Unterstützung des Essens und Trinkens einsetzen       

Verschiedene Tees und Medizinaltees zubereiten und verteilen       

Einfache Mahlzeiten für Einzelne und kleine Gruppen nach Vorgaben zubereiten       

Regionale und religiöse Besonderheiten berücksichtigen       

Zwischenmahlzeiten pünktlich vorbereiten und servieren       

Frühstückstisch für das Team herrichten       

Klientinnen und Klienten in einfachen Ernährungsfragen  
alltagsnah Auskunft geben 

      

Wünsche bezüglich Essen und Trinken beim Patienten erfragen        

Verschiedene Getränke situationsgerecht anbieten       
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Pflegerische Fertigkeiten Handlung gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenz-
erreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

       

6. Ausscheidung       

Urin- und Stuhlausscheidung beobachten        

Hilfsmittel (z. B. Topf) anwenden       

Urinmenge aus dem DK-Sack leeren       

Urinmenge messen       

Inkontinenzmaterial korrekt nutzen       

Massnahmen zur Obstipationsprophylaxe anwenden       

       

7. Körpertemperatur regulieren  

Warme Tücher anbieten       

Erfrischende Waschung       

       

8. Atmen  

Atemunterstützende Lagerung        

Massnahmen zur Pneumonieprophylaxe durchführen       

       

9. Für Sicherheit sorgen       

Bettgitter angepasst anwenden       

Patientenglocke korrekt einsetzen       

Notfallsituationen erkennen, erste Hilfe anwenden und für Hilfe sorgen       

Nach hausinternem Notfallkonzept Alarm auslösen       

Korrekte Händedesinfektion durchführen       

Tragen von Handschuhen in erforderlichen Situationen       
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Pflegerische Fertigkeiten Handlung gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenz-
erreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

       

Hygienerichtlinien auf der Abteilung anwenden       

Korrekte Händedesinfektion durchführen       

Tragen von Handschuhen in erforderlichen Situationen       

Hygienerichtlinien auf der Abteilung anwenden       

       

10. Raum und Zeit gestalten, arbeiten und spielen       

Mit verschiedenen Klientinnen- und Klientengruppen bedürfnisgerecht den Alltag gestalten       

Hilfsmittel nützen, um die zeitliche und örtliche Orientierung der Patienten zu unterstützen       

Zeitungen, Bücher und Illustrierte anbieten       

Angebote zur Tagesgestaltung machen (z. B. Spaziergang, Unterstützung zum Einkaufen, etc.)       

Über die verschiedenen Bereiche wie Kiosk, Coiffeur und Spitalkapelle, Seelsorge informieren        

Bezüglich Fixzeiten innerhalb der Tagesstruktur informieren       

Begleitung beim Einkaufen in der näheren Umgebung anbieten       

Wohnkulturen akzeptieren und situationsgerecht handeln       

Blumenpflege durchführen       

Für Ordnung im Zimmer sorgen und dabei die Wünsche der Patientinnen/Patienten beachten       

Für angenehmes Raumklima im Zimmer sorgen       

Privatsphäre der Patienten wahren       
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Pflegerische Fertigkeiten Handlung gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenz-
erreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

       

Bei Zimmerwechsel alle persönlichen Gegenstände der Patienten mitnehmen       

Angemessene Unterstützung beim Austritt des Patienten anbieten       

Tätigkeiten in der Haushaltspflege im Einzel- und Kollektivhaushalt nach Arbeits- und Zeitplan 
durchführen 

      

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten ausführen       

Reinigungsmittel gemäss den hausinternen Richtlinien verwenden       

Vorschläge für die saisongerechte Dekoration der Abteilung machen       

Prioritäten in der Durchführung verschiedener Tätigkeiten setzen        

       

11. Kommunizieren       

Stellt sich den Patientinnen/Patienten vor       

Patientinnen/Patienten Orientierungshilfen geben (Ort, Zeit, Person)       

Patientinnen/Patienten begrüssen und informieren       

Patientinnen/Patienten und Bezugsperson die eigene Abwesenheit bekannt geben       

Telefonanrufe entgegennehmen und weiterleiten       

Hör- und Sehgeräte einsetzen und sauber halten       

Kommuniziert, wenn sich Aufträge zeitlich überschneiden       

       

12. Mann – Frau sein       

Paravent benutzen       

Intimsphäre wahren       
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3.2 Stationsspezifische Fertigkeiten in Absprache mit der Ausbildnerin/dem Ausbildner 

Pflegerische Fertigkeiten 
erforderliche Kenntnisse  

vermittelt 

(Datum/Visum) 

Handlung  
gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht 
durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz  
erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenz-
erreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

 durch Praktikantin FMS/ 
Praktikant FMS  

auszufüllen 
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Diagnostische, therapeutische Fertigkeiten 
Handlung  
gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenz-
erreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

  

1. Kontrolle der Vitalzeichen und der Flüssigkeitsbilanz  

Puls messen – manuell       

Blutdruck messen – manuell       

Blutdruck/Puls messen – elektronisch       

Körpertemperatur messen (axillär, Ohr, rektal)       

Körpergewicht messen       

Körpergrösse messen       

Atemfrequenz messen        

O2-Sättigung messen       

Einfache Flüssigkeitsbilanz errechnen       

Messwerte weiterleiten und dokumentieren       

       

2. Bereitstellen und Verabreichen von Medikamenten   

Feucht-Inhalationen vorbereiten und verabreichen       

Klistier/Mikroclyss ohne Darmrohr verabreichen       

Sauerstoff verabreichen       

Salben nach Absprache mit einer dipl. Pflegefachperson auftragen       

Handhabung von gebrauchten Salben kennen       

       

3. Bereitstellen und Verabreichen von Sondennahrung bei bestehendem Zugang  

Sondenkost via PEG verabreichen       

Mit der Ernährungspumpe (z. B. Sondomat) umgehen       
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Diagnostische, therapeutische Fertigkeiten 
Handlung  
gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenz-
erreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

       

4. Vorbereiten und Durchführen von Injektionen   

Subkutan-Injektionen zur Antikoagulation (z. B. Fragmin®) vorbereiten und durchführen. Kein 
Insulin  

      

       

5. Vorbereitung und Assistenz bei diagnostischen und therapeutischen Eingriffen  

Präoperative Rasur durchführen        

Bei der DK-Einlage assistieren       

Bei der Magensonde-Einlage assistieren       

       

6. Verbandwechsel  

Erst-Verbandwechsel erfolgen immer erst nach der Wundbeurteilung  
durch die dipl. Pflegefachperson 

 

Einfachen aseptischen Verbandwechsel durchführen       

Sekret von Wunddrainagen leeren und messen       

Verbandwechsel bei PEG durchführen       

     

7. Desinfektion und Sterilisation  

Händedesinfektion durchführen       

Material reinigen und desinfizieren       

Material für die Sterilisation bereitstellen       

Material-Desinfektionsmittel zubereiten       

Mit sterilem Material umgehen       
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3.3 Stationsspezifische Fertigkeiten in Absprache mit der Ausbildnerin/dem Ausbildner 

 

Diagnostische, therapeutische  

Fertigkeiten 

erforderliche Kenntnisse  
vermittelt 

(Datum/Visum) 

Handlung  
gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht 
durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz er-
reicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenzerreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

 
durch Praktikantin 

FMS/Praktikant FMS auszufül-
len 
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Organisatorische Fertigkeiten 
Handlung  
gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht  
durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz 
erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenzerreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

  

1. Einfache administrative Arbeiten   

Formulare ausfüllen       

Administrativen Eintritt vorbereiten       

Administrativen Austritt vorbereiten       

Einfache Korrespondenz nach Absprache durchführen       

Kopien erstellen       

Unterlagen für verschiedene Untersuchungen richten       

       

2. Informatikhilfsmittel einsetzen  

Leistungen der Pflege nach stationsspezifischen Kriterien selbstständig erfassen       

Datenschutz einhalten       

Pflegespezifische Seiten im Intranet nutzen       

Twix-Tel nutzen       

Hausinternes Fachwissen nutzen (Standards, Weisungen, Richtlinien)       

Umgang mit Fachliteratur (z. B. Pflegebuch)       

       

3. Kommunikationsschnittstellen zwischen den verschiedenen Mitgliedern des berufsgruppen-
übergreifenden Teams und gegenüber den Klienten und  
Klientinnen sichern 

 

Ablauf der Abteilungsprozesse berücksichtigen       

Arbeitsablauf und Fixzeiten im Aussendienst berücksichtigen       

Arbeitsablauf und Fixzeiten im Bereich Pflege berücksichtigen       
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Organisatorische Fertigkeiten 
Handlung  
gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht  
durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz 
erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenzerreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

       

Informationen weiterleiten       

Vertraulich mit der Post umgehen       

Umgang mit internen Postfächern kennen       

Botengänge ausführen       

Anrufe entgegennehmen und Informationen weiterleiten       

Hausinternes Telefon korrekt und nach dem hausinternen Standard bedienen       

Interdisziplinäre Dienste kennen und in einer konstruktiven Weise zusammenarbeiten       

Schweigepflicht einhalten       

       

4. Begleiten von Klientinnen und Klienten zu auswärtigen Leistungserbringern/ Transporte 
organisieren und durchführen 

 

Patienten zu Untersuchungen bringen und abholen       

Patienten für den Transport zu Untersuchungen vorbereiten        

Für die sichere Befestigung aller Zu- und Ableitungen sorgen       

Materialtransporte erledigen       

       

5. Vorräte von Pflegeutensilien, Lebensmitteln, Büromaterial nach Vorgaben bezüglich Bestel-
lung, Aufbewahrung und Kontrolle der Ablaufdaten bewirtschaften 

 

Rechtzeitig Nachbestellungen im hauswirtschaftlichen- und pflegerischen Bereich veranlassen       

Pflegeprodukte bei Anbruch mit dem aktuellen Datum beschriften       

Auf das Ablaufdatum von Pflegeprodukten achten       

Einkäufe für die Station erledigen und delegieren       

Bestellungen von Apotheke und Materiallager wegräumen       
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Organisatorische Fertigkeiten 
Handlung  
gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht  
durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz 
erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenzerreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

  
6. Apparate und Mobiliar warten, reinigen und betriebsbereit halten  

Wartungsvorschriften der Geräte umsetzen       

Mobiliar und Geräte nach den hygienischen Vorschriften reinigen       

Schäden am Mobiliar wahrnehmen und diese weitermelden       

Patienten den Medienarm erklären       
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3.4 Stationsspezifische Fertigkeiten in Absprache mit der Ausbildnerin/dem Ausbildner 

 

Organisatorische Fertigkeiten 
erforderliche Kenntnisse  

vermittelt 

(Datum/Visum) 

Handlung  
gesehen 

(Datum/Visum) 

Handlung unter Aufsicht  
durchgeführt 

(Datum/Visum) 

Kompetenz  
erreicht 

(Datum/Visum) 

Kompetenzerreichung  
überprüft 

(Datum/Visum) 

 
durch Praktikantin FMS/ 

Praktikant FMS  
auszufüllen 
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4 Qualifikation des Praxiseinsatzes für die Fachmaturität Gesundheit 

Institution:       

Praktikantin FMS/Praktikant FMS:       

Verantwortliche Ausbildnerin/verantwortlicher Ausbildner:       

Station-Vorgesetzte/-Vorgesetzter:       

 
 
Beurteilungsmerkmale Beurteilung Begründung und Ergänzungen 

   

1. Fachkompetenz    

1.1 Pflegerische Fertigkeiten 
Gesamtbeurteilung gemäss den Fachkenntnissen und 
Grundfertigkeiten, die in den Fertigkeitslisten dekla-
riert sind 

A  B        

 Situationen gezielt beobachten, die Beobachtungen 
einschätzen und ihren/seinen Kompetenzen entspre-
chend handeln 

A  B   

 Die Patientinnen/Patienten1 unter Anleitung bei 
Aktivitäten des täglichen Lebens unterstützen 

A  B   

 Sicherheit in den durchgeführten Handlungen A  B   

1.2 Diagnostik und Therapie 
Gesamtbeurteilung 
gemäss den Fachkenntnissen und Grundfertigkeiten, 
die in den Fertigkeitslisten deklariert sind 

Wenn diese Kompetenzen aus betrieblichen Gründen 
nicht erworben werden konnten, so kann die Beurtei-
lung dieser Kompetenzen weggelassen werden. Die 
Nicht-Beurteilung dieses Kriteriums hat keine negati-
ven Auswirkungen auf die Gesamtbeurteilung des 
Bereichs Fachkompetenz in der Qualifikation. 

A  B        

1.3 Organisation 
Gesamtbeurteilung 
gemäss den Fachkenntnissen und Grundfertigkeiten, 
die in den Fertigkeitslisten deklariert sind 

A  B        

1.4 Arbeitsqualität 
Genauigkeit/Sorgfalt/Eigenverantwortlichkeit 

A  B        

1.5 Arbeitsmenge/Arbeitstempo 
Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung der Arbei-
ten 

A  B        

1.6 Umsetzung der Berufskenntnisse 
Verbindung von Theorie und Praxis, 
Begründungskompetenz, Nutzung von  
Fachliteratur und Betrieblichem Wissen 

A  B        

     

A Anforderungen erfüllt B Anforderungen nicht erfüllt 

                                                
1
 Diesem Begriff sind auch Klienten, Klientinnen, Kunden oder Kundinnen zugeordnet. 
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Beurteilungsmerkmale Beurteilung Begründung und Ergänzungen 

   

2. Methodenkompetenz    

2.1 Arbeitstechnik 
Arbeitsplatzgestaltung/Einsatz der Mittel/ 
Arbeitsplanung/Arbeitsorganisation/ 
Reflexion der Arbeitsaufträge/Rückfragen 

A  B        

2.2 Vernetztes Denken und Handeln 
Verstehen und Nachvollziehen von Arbeitsabläufen 
und -prozessen/Eigene Beiträge/ 
Verbesserungsvorschläge/Kreativität 

A  B        

2.3 Umgang mit Mitteln und  
Betriebseinrichtungen 
Ökologisches Verhalten/Materialverbrauch/ 
Entsorgung/Sorgfalt/Pflege der Einrichtungen 

A  B        

2.4 Lern- und Arbeitsstrategie 
Bewusste Steuerung der eigenen Lernprozesse/ 
Prozesse und Sachverhalte erklären und präsentie-
ren/Strategie zur Bewältigung der Aufgaben 

A  B        

     

3. Sozialkompetenz    

3.1 Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit 
Beitrag zum Betriebsklima/Echtheit Empathie/ 
Umgang mit Kritik/respektvolle und wertschätzende 
Beziehungsgestaltung/Einhalten von Abmachungen 

A  B        

3.2 Zusammenarbeit mit verschiedenen  
Berufsgruppen 
Verständnis für andere/bereichsübergreifendes Den-
ken/sachorientierte und konstruktive Zusammenar-
beit 

A  B        

3.3 Kundenorientiertes Handeln 
Umgang mit Kunden/Zielgerichtetes Handeln/ 
Hilfsbereitschaft/Freundlichkeit 

A  B        

3.4 Information und Kommunikation 
Sich verständlich und angepasst ausdrücken/ 
Berücksichtigen der Sichtweise anderer/ 
Informationsprozesse kennen und entsprechend 
behandeln/freundliche und höfliche Gesprächs-
kultur/schriftlicher Ausdruck/berufliche Schweige-
pflicht 

A  B        

     

4. Selbstkompetenz    

4.1 Selbstständigkeit, eigenverantwortliches Handeln 
Eigeninitiative/Verantwortungsbewusstsein Einhalten 
von Weisungen und Richtlinien 

A  B        

4.2 Zuverlässigkeit, Belastbarkeit 
Einhalten von Vereinbarungen und Termineinhal-
tung/Durchhaltewillen/Umgang mit Stress/ 
physische und psychische Stabilität/ 
Kontinuierliche Arbeitsleistung/Pünktlichkeit 

A  B        

4.3 Umgangsformen 
Situationsgerechtes Verhalten und Auftreten/ 
Freundlichkeit/gepflegte äussere Erscheinung 

A  B        

4.4 Engagement 
Einstellung zum Beruf 
Begeisterungsfähigkeit/Lernbereitschaft/ 
Motivation/Interesse/ 
Rolle als Praktikantin/Praktikant FMS/ 
Engagement für Erreichung der Lernziele 

A  B        
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A Anforderungen erfüllt B Anforderungen nicht erfüllt 

 

5. Überprüfung der Zielerreichung im abgelaufenen Praktikum 

  erfüllt nicht erfüllt  

 Fachkompetenz    

 Methodenkompetenz    

 Sozialkompetenz    

 Selbstkompetenz    

     

 Begründungen und 
Ergänzungen 

      

 

Die Qualifikation ist bestanden, wenn alle Kompetenzen mit „erfüllt“ bewertet werden. 

     

6. Qualifikation bestanden  ja  nein  

     

7. Datum/Unterschriften    

     

 Diese Qualifikation wurde  
am       besprochen. 

 Unterschrift der/ 
des Vorgesetzten: .................................................... 

     

 Unterschrift der verantwortlichen Aus-
bildnerin/des verantwortlichen Ausbildners: 

 Unterschrift der Praktikantin FMS/des Praktikanten FMS: 
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5 Rahmenbedingungen für die Begleitung im Praxiseinsatz 

 
 
 
August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

Legende:     

 Praktikum  Eintrittsgespräch  Probezeitbewertung  Standortbestimmung  Qualifikation 
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5.1 Begleitung im Praxiseinsatz 

Die Praktikantin FMS bzw. der Praktikant FMS wird von der entsprechenden Institution im Lernprozess 

begleitet und gefördert. Die Begleitung der Praktikantin FMS bzw. des Praktikanten FMS während des 

Praxiseinsatzes wird durch die Institution der Praxis gewährleistet und autonom organisiert. Die Verant-

wortung für das Lernen in der Praxis übernehmen die Praktikantin FMS bzw. der Praktikant FMS und die 

Bezugsperson in der Praxis gemeinsam. Diese wird in den nachfolgenden Erläuterungen als Ausbildnerin 

bzw. Ausbildner bezeichnet. 

5.2 Strukturelle Eckpunkte der Begleitung der Praktikantin FMS bzw.  

des Praktikanten FMS 

In der Begleitung der Praktikantin FMS bzw. des Praktikanten FMS sind folgende Bewertungselemente für 

die Steuerung und Entwicklung des Lernprozesses während des Praxiseinsatzes verbindlich vorgesehen: 

 

Eintrittsgespräch 1. Woche des Praxiseinsatzes 

Probezeitbewertung 12. Woche des Praxiseinsatzes 

Standortbestimmung  29. Woche des Praxiseinsatzes 

Qualifikation 50. Woche des Praxiseinsatzes 

 

Ausserdem liegt es im Ermessen der entsprechenden Institution, zusätzliche Gespräche für die Begleitung 

in der Praxis durchzuführen. 

 

Die dafür vorgesehenen Instrumente sind nachfolgend aufgeführt. Die Praktikantin FMS bzw. der Prakti-

kant FMS ist verantwortlich, dass der Prorektorin bzw. dem Prorektor der FMS der jeweiligen Stamm-

schule eine Kopie der Probezeitbewertung, Standortbestimmung und Qualifikation erhält.  

 

Aufgaben, Verantwortung und zeitlicher Rahmen 

In weiterer Folge werden inhaltliche Vorschläge für die Begleitung der Praktikantinnen FMS bzw. Prakti-

kanten FMS dargestellt. Diese haben einen empfehlenden Charakter. 
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5.3 Aufgaben, Verantwortung und zeitlicher Rahmen 

Aufgaben Begleitende  

Person 

Zeitlicher Rahmen 

(Richtwert) 

Probezeit des Praxiseinsatzes 

Eintrittsgespräch Diplomierte Pflegefachper-
son oder entsprechend 
ausgebildete Berufsangehö-
rige des Praktikumsbetrie-
bes 

in der ersten Woche 
der Probezeit 

Einführung in den Ablauf und die Prozesse der 
Station (kontinuierliche Zusammenarbeit mit einer 
diplomierten Pflegefachperson) 

Diplomierte Pflegefachper-
son oder entsprechend 
ausgebildete Berufsangehö-
rige des Praktikumsbetrie-
bes 

4–5 Tage in der  
ersten Woche der  
Probezeit 

Definieren des individuellen Lernbedarfs und For-
mulierung persönlicher Lernziele im Rahmen des 
Eintrittsgesprächs 

Ausbildnerin/Ausbildner des 
Praktikumsbetriebes 

2–3 Std. in der  
zweiten Woche der  
Probezeit  

Klärung gegenseitiger Erwartungen der Zusam-
menarbeit mit der Praktikantin FMS/dem Prakti-
kanten FMS 

Ausbildnerin/Ausbildner des 
Praktikumsbetriebes 

1–1.5 Std. in der  
zweiten Woche der  
Probezeit 

Besprechung von Fragen des alltäglichen Handelns 
oder 

Reflexion der Erfahrungen im Praxisfeld oder  

andere Formen der Lernbegleitung in der  
Praxis 

Ausbildnerin/Ausbildner des 
Praktikumsbetriebes 

1 Std. pro weitere Wo-
che oder je nach ge-
wählter Lernform/ 
Lernsituation  

Probezeitbewertung 

Evaluation der Lernziele  

Ausbildnerin/Ausbildner des 
Praktikumsbetriebes 

1.5–2 Std. in der  
letzten Woche der 
Probezeit  

   

Nach Abschluss der Probezeit   

Definieren des individuellen Lernbedarfs und For-
mulierung persönlicher Lernziele 

Ausbildnerin/Ausbildner des 
Praktikumsbetriebes 

2–3 Std. in der  
13. Woche des  
Praxiseinsatzes 

Besprechung von Fragen des alltäglichen Handelns 
oder 

Reflexion der Erfahrungen im Praxisfeld oder  

andere Formen der Lernbegleitung in der  
Praxis 

Ausbildnerin/Ausbildner des 
Praktikumsbetriebes 

1 Std. pro weitere Wo-
che oder je nach ge-
wählter Lernform/ 
Lernsituation 

Standortbestimmung 

Evaluation der Lernziele und Festlegung  
neuer Lernziele für das Praxisjahr  

Ausbildnerin/Ausbildner des 
Praktikumsbetriebes 

1.5–2 Std. ab der  
23. Woche des  
Praxiseinsatzes 

Qualifikation 

Evaluation des Lern- und Arbeitsprozess im Praxis-
jahr  

Ausbildnerin/Ausbildner des 
Praktikumsbetriebes 

1.5–2 Std. ab der  
44. Woche des  
Praxiseinsatzes 


